
 STADT EMMERICH AM RHEIN 
D E R  B Ü R GE R ME I ST E R  

 
 
 

Niederschrift 

zur 17. Sitzung 
 des Rates 

am 16.02.2016 

um 17:00 Uhr im Ratssaal 

 
 

T a g e s o r d n u n g 
 

I. Öffentlich 
 
 1     Einwohnerfragestunde 
 
 1.1     Haushalt 2016;  Anfrage von Herrn Went 
 
 1.2     Bahnübergangsbeseitigung in Praest;  

hier: Anfrage von Claudia Teloh 
 
 2     Feststellung der Sitzungsniederschrift vom 15.12. 2015 
 
      Eingaben an den Rat 
 
 3   01 - 16 0600/2015 Einspruch gegen den Ratsbeschluss vom 03.11.2015 zum Plan-

feststellungsverfahren 3.3  
hier: Eingabe Nr. 23/2016 der IG BISS Emmerich am Rhein 

 
 4   01 - 16 0609/2015 Änderung der Vorschriften für den obligatorischen Tagesord-

nungspunkt "Einwohnerfragestunde";  
hier: Eingabe Nr. 24/2015 von Herrn Hans-Jörgen Wernicke u. a. 

 
 5   01 - 16 0638/2016 Anregungen und Beschwerden nach § 24 GO NRW (Bürgeran-

träge)  
Anregung Verbot von Burka und Nikab in öffentlichen Gebäuden 
und auf öffentlichen Plätzen;  
hier: Eingabe Nr. 3/2016 an den Rat der Stadt Emmerich am  
        Rhein 

   
 7   03 - 16 0642/2016 Anregung - Hauptsatzung § 4 Abs. 1;  

hier: Eingabe Nr. 4/2016 von Ratmitglied Christoph Kukulies 
 
 8   05 - 16 0588/2015 Antrag auf Aufstellung des Verkehrszeichens 102 an der Kreu-

zung Dr.-van-Heek-Straße/Spellberger Grenzweg;  
hier: Eingabe Nr. 21/2015 vom CDU-Ortsverbad Emmerich am  
        Rhein - Mitte 

 
 9   05 - 16 0589/2015 Zeitliche Zugangsberechtigung des Schulhofes der Gesamt- 

schule;  
hier: Eingabe Nr. 22 2015 vom CDU-Ortsverband Emmerich am  
        Rhein - Mitte 
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 11   05 - 16 0639/2016 Fußgängerfurt mit Mittelinsel als Querungshilfe nordwestlich der 

Einmündung der Wardstraße in die Eltener Straße (L 7);  
hier: Eingabe Nr. 2/2016 der Eheleute Ursula und Adalbert  
         Niemers 

 
      Vorlagen 
 
 13   04 - 16 0617/2016 Weitere Schulentwicklungsplanung 

hier: Erweiterung der Leegmeerschule 
 
 14   05 - 16 0587/2015 Bebauungsplanverfahren E 11/2 - Tackenweide / Nordwest ; 

hier: 1) Bericht über die Beteiligungen der Öffentlichkeit und der  
            Behörden nach §§ 3 und 4 BauGB 
        2) Satzungsbeschluss 

 
 15   05 - 16 0636/2016 Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 33/1 - Kaserne -; 

hier: 1) Bericht zu den durchgeführten Beteiligungen der Öffent 
             lichkeit und der Behörden 
        2) Städtebaulicher Vertrag 
        3) Satzungsbeschluss 

 
 16   05 - 16 0637/2016 68. Änderung des Flächennutzungsplanes; 

hier: 1) Bericht zu den durchgeführten Beteiligungen der Öffent 
             lichkeit und der Behörden 
        2) Feststellungsbeschluss 

 
 17   06 - 16 0592/2015 Erlass einer ordnungsbehördlichen Verordnung über die Offen-

haltung von Verkaufstellen aus Anlass der Veranstaltungen 
„17. Emmericher Autoshow“                                   am 20.03.2016 
„Emmerich im Lichterglanz/Fest der Kulturen“       am 31.07.2016 
„Stadtfest mit 15. Emmericher Musiknacht“            am 04.09.2016 
„verkaufsoffener Adventssonntag mit 
Weihnachtsmarkt“                                                   am 11.12.2016 

 
      Anträge an den Rat 
 
 18   02 - 16 0644/2016 Beseitigung von Schotterflächen an der Rheinpromenade;  

hier: Antrag Nr. II/2016 der SPD-Ratsfraktion 
 
 19   07 - 16 0646/2016/1 Flüchtlingsunterbringung in Wohnraum;  

hier: Antrag Nr. IV/2016 der SPD-Ratsfraktion 
 
 20   05 - 16 0645/2016 Initiierung eines Masterplanes für den Emmericher Ortsteil Elten;  

hier: Antrag Nr. I(II/2016 der SPD-Ratsfraktion 
 
 21   70 - 16 0623/2016 Senkung der bisherigen Verzinsung des Eigenkapitals der KBE 

von bisher 7 % auf 4 %;  
hier: Antrag Nr. I/2016 der BGE-Ratsfraktion 

 
 22   02 - 16 0633/2016/1 Haushaltssatzung für das Jahr 2016;  

hier: Beschlussfassung 
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 23     Mitteilungen und Anfragen 
 
 24     Einwohnerfragestunde 
 
Anwesend sind: 

Vorsitzender 

Herr Peter Hinze  

Die Mitglieder 

Herr Erik Arntzen  
Herr Dieter Baars  
Herr Gerd-Wilhelm Bartels  
Frau Sandra Bongers  
Frau Elisabeth Braun  
Herr Johannes Brink ten  
Herr Manfred Brockmann  
Herr Botho Brouwer  
Herr Markus Herbert Elbers  
Herr Ludger Gerritschen  
Herr Gerhard Gertsen  
Herr Albert Jansen  
Herr Herbert Kaiser  
Herr Holger Klein  
Herr Christoph Kukulies  
Frau Irmgard Kulka  
Herr Hans-Guido Langer  
Herr Wilhelm Lindemann  
Frau Marianne Lorenz  
Herr Jan Ruben Ludwig ab 17.08 Uhr, Top 2 
Herr Thomas Meschkapowitz  
Herr Manfred Mölder  
Herr Kurt Reintjes  
Herr Matthias Reintjes  
Frau Andrea Schaffeld  
Frau Sultan Seyrek ab 17.05 Uhr, TOP 1 
Frau Sabine Siebers  
Herr Joachim Sigmund  
Herr Werner Spiegelhoff  
Herr Andre Spiertz  
Herr Werner Stevens  
Herr Udo Tepaß  
Frau Elke Trüpschuch  
Herr Herbert Ulrich  

Von der Verwaltung 

Herr Dr. Stefan Wachs Erster Beigeordenter 
Herr Ulrich Siebers Stadtkämmerer 
Herr Arnfried Barfuß  
Herr Jens Bartel  
Herr Christian Drop  
Herr Stephan Glapski  
Frau Melanie Goertz  
Herr Jochen Kemkes  



4 

Frau Martina Lebbing  
Herr Ludger Niemann  
Frau Gabriele Niemeck  
Herr Hans Sterbenk  
Herr Tim Terhorst  
Frau Marita Evers  

Vom Eigenbetrieb KBE 

Herr Klaus Gruyters  
 
Der Vorsitzende eröffnet den öffentlichen Teil der Sitzung  um 17:00 Uhr. Er begrüßt die 
Damen und Herren des Rates, die Vertreter der Verwaltung und der örtlichen Presse 
und die Einwohner. 
Als Gast begrüßt er Herr Horst Balkmann als Vertreter der Stadtsparkasse Emmerich-Rees. 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung teilt der Vorsitzende mit, dass der Tagesordnungspunkt 
 
6 03 –16 0610/2016 Katholische Kirche gibt Michael-Heim ab; 
    hier: Eingabe Nr. 25/2016 an den Rat der Stadt Emmerich am  
                                                        Rhein 
von der Tagesordnung abzusetzen, da die Kirchengemeinde erklärt hat, das Michael-Heim 
nicht zu verkaufen.  
 
Mitglied Spiertz teilt mit, da er an der Beratung und Abstimmung zu den Tagesordnungs-
punkte 15 und 16 wegen Befangenheit nicht teilnimmt. 
 
Mitglied Kukulies teilt mit dass er die Eingabe zu Tagesordnungspunkt 
 
12 05 – 16 0641/2016 Anregung – Hauptsatzung § 4 Abs. 1; 
    Hier: Eingabe Nr. 5/2016 von Ratsmitglied Christoph Kukulies 
zurückzieht.  
 
Mitglied Reintjes erklärt, das die CDU-Fraktion den Tagesordnungspunkt 
 
10 05 – 16 0628/2016 Antrag auf Umgestaltung des Dr.-Robbers-Park in Elten; 
    hier: Eingabe Nr. 1/2016 vom CDU-Ortsverband Elten 
 
aufgrund der Beratungen Im Ausschuss für Stadtentwicklung zurückzieht.  

I. Öffentlich 
 
1. Einwohnerfragestunde 
  
 
1.1. Haushalt 2016;  Anfrage von Herrn Went 
Die Frage von Mitglied Went, ob es in 2016 geplant sei, die im Haushalt ausgewiesene Ver-
schuldung abzubauen, wird seitens des Stadtkämmerers verneint. Auf Zusatzfrage des 
Herrn Went, ob Pläne vorliegen, die Verschuldung zu erhöhen, erläutert der Stadtkämmerer 
mit Verweis auf den Zusammenhang mit dem noch zu beschließenden Haushalt 2016. Auch 
seine sich anschließende Zusatzfrage nach dem Grund der seiner Wahrnehmung nach ho-
hen Kassenkredite wird seitens des Stadtkämmerers ausführlich beantwortet.  
 



5 

Der Vorsitzende weist Herrn Went, der noch weitere Fragen formulieren möchte, auf die Be-
stimmung des § 18 Abs. 1 Satz 3 der Geschäftsordnung hin, die jeden Fragesteller berech-
tigt, höchstens zwei Zusatzfragen zu stellen.  
 
 
1.2. Bahnübergangsbeseitigung in Praest;  

hier: Anfrage von Claudia Teloh 

  
Auf die Frage von Frau Teloh schlägt  der Vorsitzende vor, da Herr Leypolt kein 
Ratsmitglied ist, diese Frage an den Vorsitzenden der BGE-Fraktion stellen, der 
Herrn Leypolt entsprechend unterrichten wird.  
 

2. Feststellung der Sitzungsniederschrift vom 15.12. 2015 
  

Da keine Einwände gegen die gemäß § 23 Abs. 4 der Geschäftsordnung für den 
Rat und die Ausschüsse zur Feststellung der vorgelegte Niederschrift erhoben 
werden, wird diese vom Vorsitzenden und der Schriftführerin unterzeichnet. 
 

  Eingaben an den Rat 
  
3. Einspruch gegen den Ratsbeschluss vom 03.11.2015 zum Planfeststel-

lungsverfahren 3.3 hier: Eingabe Nr. 23/2016 der IG BISS Emmerich am 
Rhein 
Vorlage: 01 - 16 0600/2015 

  
Mitglied Bartels stellt den Antrag, gemäß Vorlage zu beschließen.  
 
Beschlussvorschlag 
 
Verweisung an den Haupt- und Finanzausschuss. 
 
Stimmen dafür 35  Stimmen dagegen 0  Enthaltungen 0   

 
4. Änderung der Vorschriften für den obligatorischen Tagesordnungspunkt 

"Einwohnerfragestunde";  
hier: Eingabe Nr. 24/2015 von Herrn Hans-Jörgen Wernicke u. a. 
Vorlage: 01 - 16 0609/2015 

  
Mitglied Reintjes erklärt, dass seine Fraktion die Handhabung der Einwohnerfra-
gestunde, wie sie derzeit im Rat und in den Ausschüssen der Stadt Emmerich am 
Rhein praktiziert wird, für gut befinden. Er stellt den Antrag, den vorliegenden 
Beschlussvorschlag ablehnen.  
 
Mitglied Bartels bezieht sich auf die Begründung der vorliegenden Eingabe. Er 
hält dieses nicht für eine Verbesserung, sondern eher für eine Verschlechterung. 
Seine Fraktion schließt sich dem Antrag der CDU an. 
 
Der Vorsitzende lässt  über den Antrag, gemäß Vorlage zu beschließen, abstim-
men.  
 
Beschlussvorschlag 
 
Verweisung an den Haupt- und Finanzausschuss. 
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Abstimmungsergebnis   Dafür 11  Dagegen 21 Dagegen 3 
 
Somit ist der vorliegende Beschlussvorschlag abgelehnt und der Vorsitzende 
lässt über den Antrag von Mitglied Reintjes abstimmen.  
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein lehnt die vorliegende Eingabe der Peten-
ten Hans-Jörgen Wernicke, Frank Jöris, Winfried Krüger und Angelika Krüger, die 
Vorschriften des Tagesordnungspunktes „Einwohnerfragestunde“ zu ändern, ab. 
 
Stimmen dafür 21  Stimmen dagegen 11  Enthaltungen 3   

 
5. Anregungen und Beschwerden nach § 24 GO NRW (Bürgeranträge)  

Anregung Verbot von Burka und Nikab in öffentlichen Gebäuden und auf 
öffentlichen Plätzen;  
hier: Eingabe Nr. 3/2016 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein 
Vorlage: 01 - 16 0638/2016 

  
Der Vorsitzende lässt über den Antrag, gemäß Vorlage zu beschließen, abstim-
men.  
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Rat weist die Anregung der Republikaner, Landesverband NRW vom 
21.01.2016, ein Burka- und Nikaverbot für alle öffentlichen Räume und Plätze zu 
erlassen, als unzulässig zurück. 
 
Stimmen dafür 35  Stimmen dagegen 0  Enthaltungen 0   

  
  
7. Anregung - Hauptsatzung § 4 Abs. 1;  

hier: Eingabe Nr. 4/2016 von Ratmitglied Christoph Kukulies 
Vorlage: 03 - 16 0642/2016 

  
Auf Wunsch von Mitglied Kukulies wird von diesem Tagesordnungspunkt ein 
Wortprotokoll erstellt. 
 
Mitglied Kukulies: 
„Ich denke, dass der Antrag im zuständigen Fachausschuss diskutiert werden 
sollte, da zur Zeit wenig Hintergrund über die Verwaltung gekommen ist. Hierzu 
stelle ich nach der Geschäftsordnung § 1 Satz 1 den  Antrag in den Ausschuss zu 
verschieben.“ 
 
Vorsitzender:  
„Zu Ihrem ursprünglichen Antrag nimmt Frau Lebbing Stellung.“ 
 
Mitglied Kukulies: 
„Es ist ein Geschäftsordnungsantrag, ich glaube nach Geschäftsordnung ist nur 
noch ein Redebeitrag dafür und dagegen zulässig und dann ist abzustimmen.“ 
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Frau Lebbing: 
„Grundsätzlich kann die Verwaltung  Stellung nehmen und wenn es sich als unzu-
lässige Eingabe erweist und der Rat in Mehrheit diesem Beschlussvorschlag 
folgt, kann man da auch nichts mehr verschieben. Insofern kann auch ein Antrag 
zur Geschäftsordnung in diesem Fall nichts mehr retten. 
Also ich versuche jetzt einmal der Reihe nach zu dem Tagesordnungspunkt et-
was zu sagen.  
Es handelt sich bei der „Eingabe“ des Ratsmitgliedes Herrn Kukulies um eine 
„Anregung“ gemäß § 24 GO NRW in Verbindung mit § 4 – darauf beruft er sich ja 
- der Hauptsatzung der Stadt Emmerich am Rhein 
 
Demnach hat „Jeder“ das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit Anregun-
gen oder Beschwerden in Angelegenheiten der Gemeinde an den Rat zu wen-
den. 
 
Gem. § 4 Abs. 2 der Hauptsatzung der Stadt Emmerich am Rhein entscheidet der 
Rat. Das steht in der Befugnis der Gemeinde, selber zu regeln, wie sie mit Anre-
gungen und Beschwerden umgeht. Hier ist das Gremium, das über die Handhabe 
beschließt, eben der Rat. Der Rat entscheidet über die Behandlung der Anregung 
oder Beschwerde. 
 
Fraglich in diesem Zusammenhang ist allerdings, ob auch Ratsmitglieder das 
Recht haben, sich mit Bürgeranträgen an den Rat zu wenden.  
Im Allgemeinen dürfte hierfür kein praktisches Bedürfnis bestehen, da Ratsmit-
glieder – im Vergleich zum  „einfachen Bürger“ weit mehr Rechte besitzen, die 
eben der Bürger nicht hat.  So können sie jederzeit Sachanträge stellen, Diskus-
sionsbeiträge beisteuern und Anliegen unter dem Tagesordnungspunkt Mitteilun-
gen und Anfragen entsprechend wirksam platzieren und dann eben den Ball ins 
Spiel bringen. Das war lange Zeit nicht eindeutig  zu beantworten; Rechtspre-
chung und Schrifttum haben sich hier weiterentwickelt. 
 
Als herrschende Meinung hat sich in den einschlägigen Kommentierungen - und 
daraus wurde auch zum Beschlussvorschlag schon kommentiert - zum kommu-
nalen Verfassungsrecht folgendes durchgesetzt: 
 
Das sog. Petitionsrecht kann nicht dazu dienen, nach der Gemeindeordnung und 
dem Ortsrecht bestehende Verfahrensvorschriften für die Ausübung von Mitglied-
schaftsrechten in der Vertretung zu umgehen.  
Der Kommentar Held/Becker führt hierzu aus, dass 
„ein Mandatsträger beispielsweise den Bürgerantrag nicht dazu benutzen darf, 
um die Aufnahme eines Punktes in die Tagesordnung der Ratssitzung zu erzwin-
gen“. 
 
Hierin würde eine Umgehung des § 48 Abs. 1 Satz 2 GO NRW liegen, wonach 
das Recht, Vorschläge für die Tagesordnung zu machen, allein Fraktionen und 
einer Minderheit von einem Fünftel der Ratsmitglieder zusteht. 
Diese Regelung wurde gleichlautend in unser Ortsrecht transportiert. Auch wir 
haben keine andere Grenze, sondern nehmen -  und das aus gutem Grunde -  
die Formulierung „Ratsmitglieder oder ein Fünftel“ in unser  Ortsrecht mit auf.  
 
Festzuhalten ist,  weder nach der Gemeindeordnung noch nach dem Ortsrecht 
der GeschO für den Rat und die Ausschüsse der Stadt Emmerich am Rhein,  
steht einem Einzelratsmitglied dieses Antragsrecht zu. 
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Eine Ausnahme besteht allein dann, wenn sich der „Bürgerantrag des Ratsmit-
gliedes auf dessen persönliche Angelegenheiten bezieht.  
 
Vorliegend handelt es sich allerdings nicht um eine solche persönliche Angele-
genheit,  wie Form und Inhalt belegen.  
 
Mit Beschluss vom 25.03.2015 hat das OVG NRW festgestellt, dass § 24 GO 
dem Bürgermeister keine Vorprüfungsbefugnis gibt, die es erlaubt, eine rechts-
missbräuchliche Eingabe gar nicht erst dem zuständigen Gremium vorzulegen. 
Die Behandlung aller Eingaben obliege vielmehr grundsätzlich der angegangen 
Stelle; also dem Rat der Stadt Emmerich am Rhein. 
 
Es wäre also unzulässig gewesen, diese Eingabe, auch wenn sie als unzulässig 
zu qualifizieren ist, nicht auf  die heutige Tagesordnung zu setzen.  
 
Mithin obliegt Ihnen die Beschlussfassung über die Behandlung der Eingabe; 
der Bürgermeister regt aus vorgenannten Gründen im Beschlussvorschlag an,  
diese  als unzulässig zurückzuweisen.“ 
 
Mitglied Kukulies: 
„Sie wissen, dass ich Ihnen eine E-mail habe zukommen habe lassen Herr Bür-
germeister und in dem zitierten Urteil von Frau Lebbing ist alleine der Rat dafür 
zuständig zu sagen, ob dieser Antrag zulässig ist oder nicht zulässig ist, weil das 
Anliegen steht in dem gleichen Beschluss des OVG. Das Anliegen kann der Rat 
durchaus als so wichtig halten, dass er dieses Anliegen gerne beraten oder ent-
schieden hätte. Und das steht in diesem Gerichtsurteil, was Sie gerade  zitiert 
haben, genauso drin. Und letztendlich aus Ihrem Eingangssatz geht, dass das 
Bedürfnis nicht besteht. Die Argumentation, die Sie gebracht haben, bezieht sich 
ganz alleine auf die Antragstellung und nicht auf die Befassung mit dem Rat.  
Genau deswegen ist der Rat beschlussfähig und kann sagen, ja das Thema ist 
uns so wichtig, dass wollen wir auch in  einem Ausschuss oder abschließend 
beraten haben und ich habe Sie auch gebeten in der E-mail, Herr Bürgermeister, 
dass Sie dieses so klarstellen. Und das ist laut diesem OVG-Urteil so entschie-
den worden, dass der Rat auch, das steht in der Ausführung, ich wiederhole es 
deswegen noch einmal, dass der Rat entscheiden kann, das Thema ist uns so 
wichtig, dass wir das beraten haben wollen und ich möchte auch gerne noch zu 
Protokoll genommen haben, dass bevor die Verwaltung ausgeführt habe, ich das 
Wort bekommen habe und einen Antrag zur Geschäftsordnung erhalten habe und 
wir jetzt in die Diskussion eingestiegen sind, das würde ich gerne protokolliert 
haben.“ 
 
Vorsitzender: 
„Dann wäre es schön gewesen, wenn Sie, bevor Sie Ihren Wortbeitrag noch ein-
mal auf die Geschäftsordnung hingewiesen hätten, weil, Sie haben jetzt die Dis-
kussion eröffnet und sie haben Recht, der Rat entscheidet, was mit diesem An-
trag passiert. Der Beschlussvorschlag ist klar. Die Verwaltung weist ihn als unzu-
lässig zurück und der Rat entscheidet, ob er sich dem anschließen will oder nicht. 
Da haben Sie völlig Recht in Ihren Ausführungen.“ 
 
Mitglied Kukulies: 
„Noch einmal zur Richtigstellung bevor die Verwaltung sich geäußert hat, habe 
ich einen Geschäftsordnungsantrag gestellt. D. h. über diesen Antrag muss be-
schienen werden mit einer Dafür und einer Dagegen-Rede. Das möchte ich auch 
noch protokolliert haben.“ 
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Mitglied Schaffeld stellt den Antrag, gemäß Vorlage zu beschließen.  
 
Vorsitzender: 
„Wir nehmen das zu Protokoll und zur Kenntnis. Einen Antrag habe ich vorlie-
gen.“ 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Rat weist die Anregung des Ratsmitgliedes Kukulies vom 27.01.2016 als 
unzulässig zurück. 
 
Stimmen dafür 30  Stimmen dagegen 0  Enthaltungen 5   

 
8. Antrag auf Aufstellung des Verkehrszeichens 102 an der Kreuzung Dr.-van-

Heek-Straße/Spellberger Grenzweg;  
hier: Eingabe Nr. 21/2015 vom CDU-Ortsverbad Emmerich am Rhein - Mitte 
Vorlage: 05 - 16 0588/2015 

  
Der Vorsitzende lässt über den Antrag, gemäß Vorlage zu beschließen, abstim-
men.  
 
Beschlussvorschlag 
 
Verweisung an den Ausschuss für Stadtentwicklung.  
 
Stimmen dafür 35  Stimmen dagegen 0  Enthaltungen 0   

 
9. Zeitliche Zugangsberechtigung des Schulhofes der Gesamtschule;  

hier: Eingabe Nr. 22 2015 vom CDU-Ortsverband Emmerich am Rhein - Mitte 
Vorlage: 05 - 16 0589/2015 

  
Über den Antrag, gemäß Vorlage zu beschließen, lässt der Vorsitzende abstim-
men.  
 
Beschlussvorschlag 
 
Verweisung an den Ausschuss für Stadtentwicklung.  
 
Stimmen dafür 35  Stimmen dagegen 0  Enthaltungen 0   

 
 
11. Fußgängerfurt mit Mittelinsel als Querungshilfe nordwestlich der Einmün-

dung der Wardstraße in die Eltener Straße (L 7);  
hier: Eingabe Nr. 2/2016 der Eheleute Ursula und Adalbert Niemers 
Vorlage: 05 - 16 0639/2016 

  
Der Vorsitzende lässt über den Antrag, gemäß Vorlage zu beschließen, abstim-
men.  
 
Beschlussvorschlag 
 
Verweisung an den Ausschuss für Stadtentwicklung.  
 
Stimmen dafür 35  Stimmen dagegen 0  Enthaltungen 0   
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 Vorlagen 
  
 
13. Weitere Schulentwicklungsplanung 

hier: Erweiterung der Leegmeerschule 
Vorlage: 04 - 16 0617/2016 

  
Mitglied Bartels stellt den Antrag, gemäß Vorlage zu beschließen. 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Rat beschließt den Ausbau der Leegmeerschule – Kath. Grundschule der 
Stadt Emmerich am Rhein – zu einer dreizügigen Grundschule. Die Verwaltung 
wird beauftragt, die erforderlichen Vorbereitungen für den Schulausbau umzuset-
zen. 
 
 
Stimmen dafür 35  Stimmen dagegen 0  Enthaltungen 0   

 
14. Bebauungsplanverfahren E 11/2 - Tackenweide / Nordwest ; 

hier: 1) Bericht über die Beteiligungen der Öffentlichkeit und der Behörden  
             nach §§ 3 und 4   BauGB 
        2) Satzungsbeschluss 
Vorlage: 05 - 16 0587/2015 

  
Über den Antrag von Mitglied Schaffeld, gemäß Vorlage zu beschleißen, lässt der 
Vorsitzende abstimmen.  
 
Beschlussvorschlag 
 
Zu 1) 
 
1.1 Der Ausschuss für Stadtentwicklung beschließt, dass die Anregung zur 

Erweiterung des Verfahrensbereiches durch Einbeziehung der angren-
zenden Grünfläche auf der Westseite der Tackenweide mit den Ausfüh-
rungen der Verwaltung abgewogen ist.  

  
1.2 Der Rat beschließt, dass die immissionsschutzrechtlichen Belange hin-

sichtlich des Immissionspfades Lärm mit den Ergebnissen des Schallgut-
achtens sowie durch die Darstellung von Lärmpegelbereichen im Bebau-
ungsplan und die Festsetzung technischer Vorkehrungen im Sondergebiet 
abgewogen sind. 

 
1.3 Der Rat beschließt, dass die Bedenken gegen die Einschränkung industri-

eller Nutzungsmöglichkeiten und Wertverlust der bestehenden Gewerbe-
grundstücke infolge Umwandlung von Industrie- in Gewerbegebiet und die 
Anregung auf zeitnahe Ausweisung neuer Industriebereiche mit den Aus-
führungen der Verwaltung abgewogen sind.  

 
1.4 Der Rat beschließt, dass die Bedenken gegen eine Einschränkung der 

bestehenden Verkehrsführung im Plangebiet mit den Ausführungen der 
Verwaltung abgewogen sind.  
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1.5 Der Rat beschließt, dass die Bedenken gegen Immissionskonflikte in Be-

zug auf das Wohnen in den Sozialunterkünften durch eine Betätigung von 
akustischen Sondersignaleinrichtungen im Einsatzfall des THW mit den 
Ausführungen der Verwaltung abgewogen sind. 

 
1.6 Der Rat beschließt, dass die Bedenken gegen ein erhebliches Sicherheits-

risiko der Bewohner der Sozialunterkünfte im öffentlichen Verkehrsraum 
der Tackenweide mit den Ausführungen der Verwaltung abgewogen sind.  

 
1.7 Der Rat beschließt, dass die Bedenken gegen eine mit der Ansiedlung der 

Sozialunterkünfte eintretende Wandlung des Gewerbebereichscharakters 
mit den Ausführungen der Verwaltung abgewogen sind.  

 
1.8 Der Rat stellt fest, dass die Voraussetzungen für eine Befristung der Bau-

genehmigung der Sozialunterkünfte oder der durch den Bebauungsplan 
festgesetzten baulichen und sonstigen Nutzungen gemäß § 9 Abs. 2 
BauGB nicht vorliegen.  

 
1.9 Der Rat beschließt, dass die Anregungen betreffend ausnahmsweiser 

Zulässigkeit eines sogenannten Annexhandels mit den Ausführungen der 
Verwaltung abgewogen sind. 

 
1.10 Der Rat beschließt, dass die Belange der Kampfmittelbeseitigung mit den 

Ausführungen der Verwaltung abgewogen sind und die Begründung nach 
Offenlage gemäß § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB um die Darlegung der kon-
kreten Verdachtsflächen ergänzt wird. 

 
1.11 Der Rat beschließt, den Bebauungsplanentwurf nach Offenlage gemäß § 

4a Abs. 3 Satz 4 BauGB dahin gehend zu ändern, dass eine zusätzliche 
artenschutzrechtliche CEF-Kompensationsmaßnahme zur Sicherung der 
Fortpflanzungsstätte des Steinkauzes festgesetzt wird. 

 
 
Zu 2) 
Der Rat beschließt den vorlegten Entwurf des Bebauungsplanes Nr. E 11/2 -
Tackenweide / Nordwest- (Plankarte, Begründung mit Gutachten) mit der Ergän-
zung der Begründung nach nach Pkt. 1.10 und der nach Pkt. 1.11 beschlossenen 
zusätzlichen Festsetzung einer artenschutzrechtlichen Kompensationsmaßnah-
me gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung. 
 
Stimmen dafür 32  Stimmen dagegen 2  Enthaltungen 1   

 
15. Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 33/1 - Kaserne -; 

hier: 1) Bericht zu den durchgeführten Beteiligungen der Öffentlichkeit und 
der Behörden 
        2) Städtebaulicher Vertrag 
        3) Satzungsbeschluss 
Vorlage: 05 - 16 0636/2016 

  
Erster Beigeordneter Dr. Wachs teilt mit, dass der städtebauliche als auch der 
Erschließungsvertrag unterschrieben sind, so dass die formalen Gegebenheiten 
für den Satzungsbeschluss gegeben sind.  
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Mitglied Bartels teilt für seine Fraktion mit, dass seine Fraktion mit der Entwick-
lung und den Möglichkeiten, die dort auf dem Gelände geschaffen werden ein-
verstanden sind und sich analog zur Sitzung des Ausschusses für Stadtentwick-
lung wohlwollend enthalten werden.  
 
Über den Antrag, gemäß Vorlage zu beschließen, lässt der Vorsitzende abstim-
men.  
 
Mitglied Spiertz nimmt an der Beratung und Abstimmung nicht teil. 
 
Beschlussvorschlag 
 
Zu 1) 
 
I. Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
 
1. Der Rat beschließt, dass die Anregung hinsichtlich des Bedarfs an der 

Nutzung „Wohnen mit Pferd“ mit den Ausführungen der Verwaltung ab-
gewogen ist. 

 
2. Der Rat beschließt, dass die Thematik einer künftigen Versorgung der 

Pferde über die Straße „Am Busch“ mit den Ausführungen der Verwal-
tung abgewogen ist. 

 
3. Der Rat beschließt, dass die Anregung, in dem Plangebiet einen „Burger 

King“ anzusiedeln mit den Ausführungen der Verwaltung abgewogen ist. 
 
4. Der Rat beschließt, auf die Ausweisung eines Kinderspielplatzes im 

Plangebiet zu verzichten und Ausführungen zu dem bestehenden Spiel-
platz im Nahbereich des Plangebietes an der Ketteler Straße in die Be-
gründung zum Bebauungsplan aufzunehmen. 

 
5. Der Rat beschließt, dass die Anregung, der Grünzug im Bereich der 

Straße „Am Busch“ sei im B-Plan nicht dargestellt, mit den Ausführungen 
der Verwaltung abgewogen ist. 

 
6. Der Rat beschließt, dass die Bäume parallel zum Borgheeser Weg (wel-

che innerhalb des Plangebietes stehen) nicht erhalten werden sollen, da 
hier der Etablierung eines allgemeinen Wohngebietes mit dem Ziel der 
Schaffung von Baugrundstücken der Vorrang vor dem Erhalt dieser 
kleinflächigen Grünstruktur eingeräumt werden soll.  

Weiterhin beschließt der Rat, dass die im Bereich der Straßenparzelle 
des Borgheeser Wegs (östliche Seite), nördlich der Einmündung Am 
Busch, vorhandenen Straßenbegleitbäume erhalten bleiben, mit Aus-
nahme des erforderlichen Einfahrtsbereiches für die neue Planstraße. 

 
7. Der Rat beschließt, der Anregung bezüglich der Öffnung des Kasernen-

geländes zu den umliegenden Stadtbereichen insofern zu folgen, dass 
durchgehende Fuß- und Radwegeverbindungen geschaffen werden, um 
insbesondere eine Anbindung des Geländes an den Borgheeser Wald 
zu ermöglichen. 
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8. Der Rat beschließt, dass die Anregung, die umliegenden Gewerbeberei-
che an der Ostermayerstraße mit in das Plangebiet einzubeziehen, mit 
den Ausführungen der Verwaltung abgewogen ist. 

 
9. Der Rat beschließt, dass die Anregung, die an der B 220 gelegene Be-

helfszufahrt zum Kasernengelände könnte als zweite Zufahrt genutzt 
werden, mit den Ausführungen der Verwaltung abgewogen ist. 

 
10. Der Rat beschließt, dass die Anregung bezüglich der nicht funktionie-

renden Reithallenplanung und dem nicht vorhandenen weiteren Bedarf 
an Gewerbeflächen mit den Ausführungen der Verwaltung abgewogen 
ist. 

 
11. Der Rat beschließt, dass die Anregung, kein weiteres Bauland auszu-

weisen mit den Ausführungen der Verwaltung abgewogen ist. Das Ka-
sernengelände ist Bestandteil des vom Rat beschlossenen Konzeptes 
zur bedarfsgerechten Entwicklung von Wohnbauflächen und ist entspre-
chend der Prioritätenliste, welche Teil des Konzeptes ist, vorrangig zu 
entwickeln. Der Rat beschließt, einen Hinweis hierauf in die Begründung 
zum Bebauungsplan aufzunehmen. 

 
II. Frühzeitige Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
 
1.1 Der Rat beschließt, der Anregung zur verkehrlichen Erschließung des 

Plangebietes über die bereits vorhandenen städtischen Straßen zu fol-
gen. 

 
1.2 Der Rat beschließt, zur Verdeutlichung, dass kein Anschluss des Ge-

werbegebietes an die B 220 zulässig ist, der Anregung zu folgen und ei-
nen „Bereich ohne Ein- und Ausfahrt“ i.S.d. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB 
i.V.m. Nr. 6.4 der PlanzV festzusetzen. 

 
1.3 Der Rat beschließt, dass die Anregung bezüglich des Rückbaus der Be-

helfszufahrt zur B 220 mit den Ausführungen der Verwaltung abgewogen 
ist. 

 
1.4 Der Rat beschließt, dass die Anregung bezüglich einer nicht übersteig-

baren Einzäunung des Plangebietes zur B 220 mit den Ausführungen 
der Verwaltung abgewogen ist.  
Weiterhin beschließt der Rat, durch die Festsetzung einer privaten Grün-
fläche mit einer Tiefe von 10,0 m einen Puffer zwischen den Gewerbe-
flächen und der Straßenverkehrsfläche zu schaffen. 

 
1.5 Der Rat beschließt, den Hinweis zu berücksichtigen und eine entspre-

chende Darstellung der Sichtfelder im Kreuzungsbereich Nollenburger 
Weg/Klever Straße nachrichtlich in den Bebauungsplan zu übernehmen. 

 

1.6 Der Rat beschließt, die Anbauverbotszone gemäß § 9 Abs. 1 FStrG von 
20 m zur Fahrbahngrenze nachrichtlich und als Hinweis in den Bebau-
ungsplan zu übernehmen.  

Weiterhin beschließt der Rat, innerhalb dieser Bauverbotszone im Ent-
wurf des Bebauungsplans eine private Grünfläche und das Anpflanzen 
von Bäumen bzw. nicht überbaubare gewerbliche Bauflächen festzuset-
zen. 
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1.7 Der Rat beschließt, dass die Anregung zur Errichtung von Werbeanla-
gen mit den Ausführungen der Verwaltung abgewogen ist. 

Weiterhin beschließt der Rat, einen Hinweis auf die Werbeverbotszone, 
welche identisch mit der Bauverbotszone (siehe 6.) ist, in den Bebau-
ungsplan aufzunehmen. 

 

1.8 Der Rat beschließt, dass die Anregung bezüglich möglichen Nutzungs-
konflikten zwischen Verkehrslärm und Gewerbelärm mit den Ausführun-
gen der Verwaltung abgewogen ist. 

 
1.9 Der Rat beschließt, dass die Anregung zum Thema Entwässerung mit 

den Ausführungen der Verwaltung abgewogen ist. 
 
2. Der Rat beschließt, dass die Anregungen des Deichverbandes Bislich-

Landesgrenze mit den Ausführungen der Verwaltung abgewogen sind. 
 
3. Der Rat beschließt, dass die Anregungen der Niederrheinischen Indust-

rie- und Handelskammer mit den Ausführungen der Verwaltung abge-
wogen sind. 

Weiterhin beschließt der Rat, der Anregung zur Angleichung der Bauleit-
planungen in Bezug auf Handelsnutzungen zu folgen. Die Begründung 
zur FNP-Änderung wird auf S. 6 in Ziff. 5.4 insofern angepasst, dass der 
Begriff „Handelsbetriebe“ gestrichen wird. 

 
4. Der Rat beschließt, die entsprechend der von der Forstbehörde überge-

benen Waldbestandskarte als Wald dargestellten Flächen nach Abstim-
mung mit der Forstbehörde nicht mehr als „Flächen mit Bindungen für 
den Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen“ gem. 
§ 9 (1) Nr. 25 b BauGB sondern als „Fläche für Wald“ gem. § 9 (1) Nr. 18 
b BauGB mit der zusätzlichen Zweckbestimmung „Erholungswald“ i. S. 
d. LFoG festzusetzen. 

Weiterhin beschließt der Rat, dass die Anregung bezüglich der Einlei-
tung von Niederschlagswasser in bestehende Waldflächen mit den Aus-
führungen der Verwaltung abgewogen ist. 

 
5. Der Rat beschließt, dass die Anregung der Handwerkskammer bezüglich 

der noch nicht vorliegenden Schallgutachten mit den Ausführungen der 
Verwaltung abgewogen ist. 

 
6. Der Rat beschließt, den Hinweis zum Leitungsrecht zu berücksichtigen 

und den Bebauungsplan insofern zu ergänzen, in dem dort wie bisher 
ein Geh- und Fahrrecht zu Gunsten der Allgemeinheit und ein Leitungs-
recht zu Gunsten der Versorgungsträger verbindlich festgesetzt wird. 

Weiterhin beschließt der Rat, dass die Anregungen zur grundbuchlichen 
Sicherung und im Hinblick auf die Pferdehaltung in der Wasserschutzzo-
ne mit den Ausführungen der Verwaltung abgewogen sind. 

 
7. Der Rat beschließt, der Anregung des Kampfmittelbeseitigungsdienstes 

zu folgen und einen entsprechenden Hinweis in die Begründung zum 
Bebauungsplan aufzunehmen. 
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8. Der Rat beschließt, die Anregung in Bezug auf die Festsetzung von 

„Flächen für Wald“ statt Grünflächen zu berücksichtigen (s. a. Abwägung 
zu Nr. 1.15 Regionalforstamt). 
Weiterhin beschließt der Rat, die Anregung in Bezug auf die Versicke-
rung des Niederschlagswassers zu berücksichtigen (s. a. Abwägung zu 
Nr. 1.15 Regionalforstamt). 

Darüber hinaus beschließt der Rat, dass die Gestaltung der neu entste-
henden Grünflächen im Plangebiet im Rahmen der Erschließungspla-
nung mit den Kommunalbetrieben abgestimmt und Bestandteil des zwi-
schen der Stadt Emmerich am Rhein und dem Vorhabenträger abzu-
schließenden städtebaulichen Vertrages wird, so dass die Belange der 
Kommunalbetriebe Emmerich i. S. d. Anregung berücksichtigt werden. 
Die Gestaltung dieser Flächen ist zudem in dem Landschaftspflegeri-
schen Begleitplan dargestellt, der Bestandteil des Bebauungsplanes 
wird. 

 
9.1 Der Rat beschließt, die Anregung zur Eingrünung des GE-Gebietes zu 

berücksichtigen und im westlichen Bereich des GE-Gebietes im Über-
gangsbereich zur Wohnbebauung Am Busch eine „Fläche zum Anpflan-
zen von Bäumen und Sträuchern“ in Form einer 2-reihigen Baum- und 
Strauchhecke festzusetzen, um das geplante Gewerbegebiet von der 
angrenzenden Wohnnutzung abzugrenzen und visuelle Beeinträchtigun-
gen zu mindern. 

Weiterhin beschließt der Rat, dass die Anregung zur zusätzlichen Ein-
grünung des Allgemeinen Wohngebietes zur angrenzenden Bebauung 
mit den Ausführungen der Verwaltung abgewogen ist. 

 
9.2 Der Rat beschließt, der Anregung, auf eine Zerschneidung der Waldflä-

chen durch Fuß- und Radwege oder die Anlage von Entwässerungsmul-
den innerhalb der Waldflächen zu verzichten, zu folgen. 

 
9.3 Der Rat beschließt, eine Nutzung der Waldflächen für die Versickerung 

von Niederschlagswasser nicht mehr vorzusehen. 
 
9.4 siehe 9.2. 
 
9.5  Der Rat beschließt, innerhalb der festgesetzten Fläche mit Bindungen 

zum Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen“ die 
Zulässigkeit der Errichtung von Garagen und Stellplätzen i. S. d. § 12 
BauNVO und Nebenanlagen i. S. d. § 14 BauNVO auszuschließen, so 
dass Beeinträchtigungen der Wurzelbereiche der Bäume durch bauliche 
Anlagen vermieden werden können. 

 
9.6 Der Rat beschließt, die verbleibenden Waldflächen im Bebauungsplan i. 

S. d. Anregung als „Flächen für Wald“ gem. § 9 Abs. 1 Nr. 18 b BauGB 
mit der Ergänzung „Zweckbestimmung Erholungswald“ festzusetzen. 

 
 
9.7 Der Rat beschließt, einen Hinweis auf die Berücksichtigung der arten-

schutzrechtlichen Bauzeitenregelungen in den Bebauungsplan und in die 
Begründung aufzunehmen. 
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9.8 Der Rat beschließt, dass die Anregungen der Unteren Bodenschutzbe-

hörde mit den Ausführungen der Verwaltung abgewogen sind. 
 
9.9 Der Rat beschließt, in Plan und Begründung einen Hinweis auf die ein-

geschränkte Errichtung von Betrieben, die mit wassergefährdenden Stof-
fen umgehen, aufzunehmen. 

 

9.10-15 Der Rat beschließt, dass die Anregungen der Unteren Wasserbehörde 
mit den Ausführungen der Verwaltung abgewogen sind. 

 

9.16 Der Rat beschließt, einen Hinweis auf die Lage des Plangebietes inner-
halb der Wasserschutzgebietsverordnung in den Bebauungsplan aufzu-
nehmen. 

 
10. Der Rat beschließt, dass die Anregungen des Kreises Kleve – Untere 

Immissionsschutzbehörde mit den Ausführungen der Verwaltung abge-
wogen sind. 

 
III. Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
 
1.1 Der Rat beschließt, dass die Anregung zu den Auswirkungen der Reit-

sportnutzung auf dem Gelände mit den Ausführungen der Verwaltung 
abgewogen ist. 

 
1.2 Der Rat beschließt, dass die Anregung zu den erfindlichen Weideflächen 

für Pferde mit den Ausführungen der Verwaltung abgewogen ist. 
 
1.3 Der Rat beschließt, dass die Anregung zu den Parkplätzen für Pferde-

anhänger und PKW der Pferdebesitzer mit den Ausführungen der Ver-
waltung abgewogen ist. 

 
1.4  Der Rat beschließt, dass die Anregung zur Verkehrsbelastung der Os-

termayerstraße mit den Ausführungen der Verwaltung abgewogen ist. 
 
1.5 Der Rat beschließt, dass die Anregung zur Nutzung der Reitwege im 

Borgheeser Wald mit den Ausführungen der Verwaltung abgewogen ist. 
 
1.6 Der Rat beschließt, dass die Anregung zur Gefahr der Realisierung an-

derer Nutzungen (z. B. Outlet-Center) im Planbereich mit den Ausfüh-
rungen der Verwaltung abgewogen ist. 

 
2. Der Rat beschließt, dass die Anregungen zur Schließung des Gnaden-

talweges und zur Bepflanzung des alten Rheingolders mit den Ausfüh-
rungen der Verwaltung abgewogen sind. 

 
3. Der Rat beschließt, dass die Anregung zur Berücksichtigung der geplan-

ten Verlagerung der Kaffeerösterei mit den Ausführungen der Verwal-
tung abgewogen ist. 

 
4. Der Rat beschließt, dass die Anregung zur Bepflanzung des alten 

Rheingolders mit den Ausführungen der Verwaltung abgewogen ist. 
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IV. Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
 
1.1 Der Rat beschließt, dass die Anregung zur Beteiligung von Denkmalbe-

hörden mit den Ausführungen der Verwaltung abgewogen ist. 
 
1.2 Der Rat nimmt Anregung zum Immissionsschutz zur Kenntnis. 
 
1.3 Der Rat nimmt die Anregungen zum Gewässerschutz zur Kenntnis. 
 
1.4 Der Rat stellt fest, dass die Beteiligung der unteren Umweltbehörden 

bereits erfolgt ist. 
 
2.1 Der Rat beschließt, dass die Anregung zum Heranrücken der Wohnbe-

bauung an Gewerbe-/Industriegebiet mit den Ausführungen der Verwal-
tung abgewogen ist. 

 
2.2 Der Rat nimmt die Anregung zur Ansiedlung eines Einzelhandelsbetrie-

bes mit nahversorgungsrelevanten Sortimenten zur Kenntnis.  
 
3. Der Rat nimmt die Anregung zur Verkehrsabwicklung am Knotepunkt 

Nollenburger Weg / Am Busch zur Kenntnis. 
 
4.1 Der Rat beschließt, dass die Anregung zur grundbuchlichen Sicherung 

der Versorgungsleitungen mit den Ausführungen der Verwaltung abge-
wogen ist. 

 
4.2 Der Rat beschließt, dass die Anregung zur Erschließung des Planberei-

ches mit den Ausführungen der Verwaltung abgewogen ist.  
 
4.3 Der Rat nimmt die Anregung zur Löschwassermenge zur Kenntnis. 
 
4.4 Der Rat nimmt die Anregung zur Beachtung der Trinkwasserschutzver-

ordnung zur Kenntnis. 
 
5. Der Rat nimmt die Anregungen zur Entwässerung zur Kenntnis. 
 
6. Der Rat beschließt, dass die Anregungen zur Verkleinerung der Reithalle 

mit den Ausführungen der Verwaltung abgewogen sind. 
 
7.1 Der Rat beschließt, dass die Anregungen zur naturschutzfachlichen Ein-

griffsregelung mit den Ausführungen der Verwaltung abgewogen sind. 
 
7.2 Der Rat beschließt, dass die Anregung zum integrierten Klimaschutz-

konzept mit den Ausführungen der Verwaltung abgewogen ist. 
 
7.3 Der Rat beschließt, dass die Anregung zur Ersetzung der Kiefern durch 

Eichen entlang der Klever Straße mit den Ausführungen der Verwaltung 
abgewogen ist. 

 
7.4  Der Rat beschließt, dass die Anregung zur Kennzeichnung von Einzel-

bäumen im Bebauungsplan mit den Ausführungen der Verwaltung ab-
gewogen ist. 
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7.5 Der Rat beschließt, dass die Anregung zu Unstimmigkeiten zwischen der 

Begründung zum Bebauungsplan und dem landschaftspflegerischen 
Begleitplan bezüglich der verloren gehenden Waldflächen mit den Aus-
führungen der Verwaltung abgewogen ist. 

 
7.6 Der Rat beschließt, dass die Anregung zum Waldumwandlungsverfahren 

mit den Ausführungen der Verwaltung abgewogen ist. 
 
7.7 Der Rat beschließt, dass die Anregung zur ökologischen Bewertung der 

Waldfläche im geplanten Industriegebiet mit den Ausführungen der Ver-
waltung abgewogen ist. 

 
7.8 Der Rat beschließt, dass die Anregung zur Sichtbegrünung mit den Aus-

führungen der Verwaltung abgewogen ist. 
 
7.9 Der Rat beschließt, dass die Anregung zur Bilanzierung im landschafts-

pflegerischen Begleitplan mit den Ausführungen der Verwaltung abge-
wogen ist. 

 
7.10 Der Rat beschließt, dass die Anregung zur Berücksichtigung Brutvogel-

kartierung in der Artenschutzprüfung durch die Ausführungen der Ver-
waltung abgewogen ist. 

 
7.11 Der Rat beschließt, dass die Anregung zu CEF-Maßnahmen mit den 

Ausführungen der Verwaltung abgewogen ist. 
 
7.12 Der Rat beschließt, dass die Anregung zur Geruchsimmissionsprognose 

durch die Ausführungen der Verwaltung abgewogen ist. 
 
7.13 Der Rat beschließt, dass die Anregung zur schalltechnischen Untersu-

chung durch die Ausführungen der Verwaltung abgewogen ist. 
 
7.14 Der Rat stellt fest, dass die angeregte Beteiligung des Landesbetriebes 

Straßen NRW bereits erfolgt ist. 
 
7.15 Der Rat beschließt gemäß der Anregung die Grenze des Wasserschutz-

gebietes in die Planzeichnung zu übernehmen. 
 
7.16 Der Rat beschließt gemäß der Anregung den Hinweis auf flüssigkeitsun-

durchlässige und medienbeständige Ausführung der Böden von Stallun-
gen, Unterständen u. ä. in den Bebauungsplan und seiner Begründung 
aufzunehmen. 

 
7.17 Der Rat beschließt, dass die Anregungen zum Bodenschutz durch die 

Ausführungen der Verwaltung abgewogen sind. 
 
7.18 Der Rat stellt fest, dass die Belange der Trinkwasserqualität durch die 

Wasserschutzgebietsverordnung bereits im Bebauungsplan und seiner 
Begründung enthalten sind. 

 
8. Der Rat beschließt, dass die Anregung zur Einbeziehung der Kaffeerös-

terei in das Geruchsgutachten durch die Ausführungen der Verwaltung 
abgewogen ist. 
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Zu 2) 
 
Der Rat beschließt den vorliegenden Vertragsentwurf als städtebaulichen Vertrag 
gemäß § 11 BauGB zum Bebauungsplan Nr. E 33/1 –Kaserne-. 
 
Zu 3) 
 
Der Rat beschließt den Entwurf des Bebauungsplan Nr. E 33/1 –Kaserne- gemäß 
§ 10 Abs. 1 BauGB als Satzung. 
 
Stimmen dafür 28  Stimmen dagegen 0  Enthaltungen 6   

 
16. 68. Änderung des Flächennutzungsplanes; 

hier: 1) Bericht zu den durchgeführten Beteiligungen der Öffentlichkeit und  
            der Behörden 
        2) Feststellungsbeschluss 
Vorlage: 05 - 16 0637/2016 

  
Mitglied Jansen stellt den Antrag, gemäß Vorlage zu beschließen.  
Mitglied Spiertz nimmt an der Beratung und Abstimmung zu diesem Tagesord-
nungspunkt nicht teil.  
 
Beschlussvorschlag 
 
Zu 1) 
 
I. Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 

Der Rat nimmt das Ergebnis der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 
1 BauGB zur Kenntnis. 

 
II. Frühzeitige Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
 
1. Der Rat beschließt, dass die Stellungnahme der Industrie- und Handels-

kammer Duisburg – Kleve – zu Duisburg mit den Ausführungen der Verwal-
tung abgewogen ist. 

 
2. Der Rat beschließt, dass die Stellungnahme des Regionalforstamtes Nie-

derrhein mit den Ausführungen der Verwaltung abgewogen ist. 
 

3. Der Rat beschließt, der Anregung der Kommunalbetriebe Emmerich am 
Rhein zu folgen und in den Bereichen, in denen der Wald erhalten werden 
soll, in der Planzeichnung zur FNP-Änderung Waldflächen anstatt Grünflä-
chen darzustellen. 

 
4. Der Rat stellt fest, dass von Seiten des Kreises Kleve keine Anregungen 

zur FNP-Änderung vorgetragen wurden und dass die Hinweise und Anre-
gungen aufgrund ihres Detaillierungsgrades die parallele Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. E 33/1 – Kaserne – betreffen und dort einer Abwä-
gung zugeführt werden. 

 
III. Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
 
 Der Rat nimmt das Ergebnis der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 

2 BauGB zur Kenntnis. 
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IV. Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
 
1.1  Der Rat beschließt die zeichnerische Anpassung gemäß der Stellungnahme 

des Sondergebietes „Wohnen und Reiten“ in zwei räumlich gegliederte 
Sondergebiete „Reitsportzentrum“ und „Wohnen und Reiten“. 

 
1.2 Der Rat beschließt, dass die Anregung zur passiv planerischen Störfallvor-

sorge mit den Ausführungen der Verwaltung abgewogen ist. 
 
1.3 Der Rat beschließt gemäß der Anregung die redaktionelle Änderung in der 

Planzeichnung von „Wohnen mit Pferd“ in „Wohnen und Reiten“. 
 
1.4 Der Rat beschließt, dass die Anregung zur Darstellung der maximalen Ver-

kaufsfläche im Flächennutzungsplan mit den Ausführungen der Verwaltung 
abgewogen ist. 

 
1.5 Der Rat beschließt, dass die Anregung bezüglich Aussagen zu den städte-

baulichen Auswirkungen der Ansiedlung eines Einzelhandelsbetriebes mit 
den Ausführungen der Verwaltung abgewogen ist. 

 
1.6 Der Rat beschließt, dass die Anregung zu den artenschutzrechtlichen Be-

langen mit den Ausführungen der Verwaltung abgewogen ist. 
 
1.7 Der Rat beschließt, dass die Anregung zur Umwandlung von Wald im östli-

chen Bereich des Plangebietes mit den Ausführungen der Verwaltung ab-
gewogen ist. 

 
1.8 Der Rat beschließt, dass die Anregung zur Überschwemmungsgefahr mit 

den Ausführungen der Verwaltung abgewogen ist.  
 
1.9 Der Rat beschließt, dass die Anregung zum Wasserschutzgebiet Helenen-

busch mit den Ausführungen der Verwaltung abgewogen ist. 
 
2. Der Rat beschließt, dass die Anregungen des Landesbetriebes Straßenbau 

NRW mit den Ausführungen der Verwaltung abgewogen sind. 
 
3. Der Rat beschließt, dass die Anregungen der Bezirksregierung Düsseldorf 

mit den Ausführungen der Verwaltung abgewogen sind. 
 
4. Der Rat beschließt, dass die Anregungen des Kreises Kleve als untere Bo-

denschutzbehörde mit den Ausführungen der Verwaltung abgewogen sind. 
 
Zu 2) 
 
Der Rat beschließt den Entwurf der 68. Änderung des Flächennutzungsplanes 
mit Erläuterungsbericht gemäß § 2 Abs. 1 i. V. mit Abs. 4 in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert 
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1722) als 68. 
Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Emmerich am Rhein. 
 
Stimmen dafür 30  Stimmen dagegen 0  Enthaltungen 4   
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17. Erlass einer ordnungsbehördlichen Verordnung über die Offenhaltung von 
Verkaufstellen aus Anlass der Veranstaltungen 
„17. Emmericher Autoshow“                                                         am 20.03.2016 
„Emmerich im Lichterglanz/Fest der Kulturen“                          am 31.07.2016 
„Stadtfest mit 15. Emmericher Musiknacht“                                am 04.09.2016 
„verkaufsoffener Adventssonntag mit Weihnachtsmarkt“        am 11.12.2016 
Vorlage: 06 - 16 0592/2015 

  
Mitglied Schaffeld stellt den Antrag, gemäß Vorlage zu beschließen.  
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt die vorliegende ordnungsbe-
hördliche Verordnung über die Offenhaltung von Verkaufsstellen aus Anlass der 
vorgenannten Veranstaltungen im Gebiet der Stadt Emmerich am Rhein. 
 
Stimmen dafür 35  Stimmen dagegen 0  Enthaltungen 0   

 
   Anträge an den Rat 
  
18. Beseitigung von Schotterflächen an der Rheinpromenade;  

hier: Antrag Nr. II/2016 der SPD-Ratsfraktion 
Vorlage: 02 - 16 0644/2016 

  
Mitglied Schaffeld erläutert kurz den vorliegenden Antrag ihrer Fraktion und ver-
weist auf eine Bitte des Restaurantbesitzers La Taverna die Schotterfläche vor 
dem Restaurant etwas zu vergrößern und sicherer für die Kellner zu machen.  
 
Beschlussvorschlag 
 
Wird im Zusammenhang mit Tagesordnungspunkt „Haushaltssatzung für das 
Jahr 2016; hier: Beschlussfassung“  behandelt.  
 

 
19. Flüchtlingsunterbringung in Wohnraum;  

hier: Antrag Nr. IV/2016 der SPD-Ratsfraktion 
Vorlage: 07 - 16 0646/2016/1 

  
Der Vorsitzende verweist auf die Vorlage, die an die Mitglieder in der Sitzung 
verteilt wurde und bittet wie in der Vorlage aufgeführt zu verfahren. 
 
Mitglied Schaffeld erklärt sich für ihre Fraktion mit der Vorgehensweise einver-
standen, bittet jedoch den grundsätzlichen Beratungsbedarf um einen Leitfaden 
für die Zukunft abzudecken. 
 
Mitglied Bartels erklärt sich auch mit der Vorgehensweise einverstanden regt je-
doch an, dass die Verwaltung zwischenzeitlich nach geeigneten Grundstücken 
sucht. 
 
Mitglied Reintjes bittet die Verwaltung für den Sozialausschuss ein umfassendes 
Paket vorzustellen, in dem auch die Kosten aufgeschlüsselt sind.  
 
Der Vorsitzende lässt über den Antrag, gemäß Vorlage zu beschließen, abstim-
men.  
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Beschlussvorschlag 
 
1. Verweisung an den Sozialausschuss 
2. Konsens wird dahingehend erzielt, dass die Beschlussfassung „Immobi-

lienerwerb“ 
(hier : 03-16 0654/2016; Rat; nö 18.02.2016) aufgrund eines grundsätzli-
chen Beratungsbedarfes verschoben wird.  

 
Stimmen dafür 35  Stimmen dagegen 0  Enthaltungen 0   

 
20. Initiierung eines Masterplanes für den Emmericher Ortsteil Elten;  

hier: Antrag Nr. I(II/2016 der SPD-Ratsfraktion 
Vorlage: 05 - 16 0645/2016 

  
Mitglied Schaffeld teilt mit, dass ihre Fraktion in Abstimmung mit dem Ortsverein 
Elten diesen Antrag gestellt hat, da in der Vergangenheit viele Anträge betr. des 
Ortsteiles Elten gestellt wurden und so eine sinnvolle Planung durchgeführt wer-
den kann.  
 
Mitglied Bartels teilt für seine Fraktion die Ablehnung gegen diesen Masterplan, 
da er keine freien Kapazitäten mehr sieht, mit. Seiner Meinung nach, sollte die 
SPD-Fraktion diese Antrag zurückziehen.  
 
Mitglied Reintjes sieht auch keinen Notwendigkeit für den Bereich Elten einen 
Masterplan für das Jahr 2018 zu initiieren. Seine Fraktion lehnt den vorliegenden 
Beschlussvorschlag ab.  
 
Auch Mitglied Kukulies ist der Auffassung, zuerst den Masterplan für Hochelten 
und nach und nach die jetzt vorliegenden Projekte abzuarbeiten. Er sieht derzeit 
den Bedarf für einen Masterplan in Elten nicht.  
 
Mitglied Gerritschen zeigt kein Verständnis, dass aufgrund der vielschichtigen 
Aufgaben und Planungen im Ortsteil Elten die Durchführung eines Masterplans 
im Haushaltsjahr 2018 keine Zustimmung findet.  
 
Auch Mitglied Siebers sieht derzeit keinen Handlungsbedarf und hält die Durch-
führung eines Masterplanes für übertrieben. Es müssen auch andere Ortsteile 
berücksichtigt werden.  
 
Mitglied Meschkapowitz erklärt für seine Fraktion, dass die Angelegenheit ganz-
heitlich betrachtet werden muss. Schritt für Schritt  müssen die Planungen, die in 
Elten anstehen, abgearbeitet werden.  
 
Der Vorsitzende lässt über den vorliegenden Beschlussvorschlag abstimmen. . 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beauftragt die Verwaltung,  für die Durch-
führung eines Masterplans „Elten“ 15.000 € für das Haushaltsjahr 2018 in den 
Haushalt einzustellen.  
 
Stimmen dafür 11  Stimmen dagegen 23  Enthaltungen 1   
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21. Senkung der bisherigen Verzinsung des Eigenkapitals der KBE von bisher  
7 % auf 4 %;  
hier: Antrag Nr. I/2016 der BGE-Ratsfraktion 
Vorlage: 70 - 16 0623/2016 

  
Beschlussvorschlag 
 
Die Vorlage wurde im Zusammenhang mit der Vorlage 02 – 16 0633/2016 
„Haushaltssatzung für das Jahr 2016;  hier: Beschlussfassung“ in der Sitzung des 
Haupt- und Finanzausschusses am 02.02.2016 beraten und in den nächsten Sit-
zung des HFA erwiesen.   
 

22. Haushaltssatzung für das Jahr 2016;  
hier: Beschlussfassung 
Vorlage: 02 - 16 0633/2016/1 

  
Der Vorsitzende gibt das Wort an die Fraktionsvorsitzenden. 
 
Matthias Reintjes, Vorsitzender der CDU-Ratsfraktion: 
 
„Meine sehr geehrten Damen und Herren,  sehr geehrter Herr Bürgermeister,  
 
die Haushaltsdebatte  gilt gemein hin als „Schicksalbuch“ der kommunalen 
Selbstverwaltung. Anders als in den Landtagen oder im Bundestag versteht sich 
die Rollenverteilung aber nicht im krassen Gegensatz von Regierung und Opposi-
tion. Die Kommunalverfassung sieht Rat und Verwaltung vielmehr als Einheit. 
Wobei die Verwaltung den Haushaltsentwurf – vom Bürgermeister verantwortet – 
einbringt und die im Rat vertretenden Parteien versuchen, Änderungen durchzu-
setzen und ihre eigenen politischen Zielvorstellungen einzubringen.  
Besonders nach einer Neuwahl hätte man vom neuen Bürgermeisters und sei-
nem ersten Haushaltsentwurf eigene Weichenstellungen und Akzente erwartet. 
Im vorliegenden Entwurf sucht man allerdings vergeblich nach der Handschrift 
des Neuen. 
Großer Input vom Bürgermeister und seiner SPD - Fehlanzeige. Sehr geehrter 
Herr Bürgermeister, der Versuch, Ihre teuren Wahlversprechen umzusetzen, ha-
ben Sie offensichtlich erst gar nicht unternommen. Ihre Internetseite 
www.klarekante-emmerich.de samt des Wahlprogramms wurden vorsorglich 
schon einmal abgeschaltet.   
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
bevor ich auf die wichtigsten Punkte des vorliegenden Haushaltsentwurfs einge-
hen möchte, gestatten Sie mir noch einige Anmerkungen zur allgemeinen Lage 
des Haushaltes. Gerne verzichte ich an der Stelle darauf, die allseits bekannten 
Gründe für die angespannte Haushaltslage – hier sind sicherlich das misslungene 
Gekko-Projekt, die hohen Aus- gabensteigerungen bei den Pflichtaufgaben im 
Jugend-, Sozial- und Asylbereich zu nennen - im Detail zu beleuchten. Ebenso 
möchte ich darauf verzichten gebetsmühlenartige Appelle an Land und Bund zu 
formulieren, die Kommunen doch endlich mit angemessenen Finanzmitteln aus-
zustatten. 
Vielmehr möchte ich erstens im Namen der CDU-Fraktion den Blick nach vorne 
richten und deutlich machen, was unserer Meinung nach angesichts des großen 
Defizits im Haushalt nun zu tun ist und zweitens möchte ich noch einmal auf die 
Projekte eingehen, welche der CDU-Fraktion am Herzen liegen und welche dem 
vorliegenden Haushalt die klare Handschrift der CDU verleihen.   
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
zuerst also zur desolaten Haushaltslage: ein prognostiziertes Defizit von ca. 4 
Mio. € für das Jahr 2016, ein ansteigender Schuldenstand, eine rapide abschmel-
zende Ausgleichsrücklage und ein sich zunehmend verfestigender Bodensatz an 
Kassenkrediten – von aktuell knapp  
8 Mio. €, Tendenz steigend – sprechen eine sehr deutliche Sprache. Diese Ent-
wicklung sollte allen Parteien im Rat, aber auch Ihnen, Herr Bürgermeister, eine 
deutliche Warnung sein und zum Innehalten animieren.  
 
Die unabsehbaren finanziellen Lasten der Flüchtlingskrise lassen – so hat es der 
Kämmerer bereits mehrfach angedeutet – in absehbarer Zeit bereits mit einem 
Nachtragshaushalt rechnen. Kurzum: Emmerich steht momentan bei weiten nicht 
mehr auf finanziell so stabilen Beinen wie noch in den letzten Jahren. Schlimmer 
noch, ein Blick in unsere Nachbarkommunen zeigt auf, welches Schicksal auch 
Emmerich bald ereilen kann: einschneidende Sparmaßnahmen, Kürzung der 
freiwilligen Leistungen für das Ehrenamt und die Vereine, der Aufschub bereits 
geplanter Projekte sowie drastische Steuererhöhungen.   
Beim Blick auf die Ausgabenseite fällt direkt die immense Aufblähung der Perso-
nalkosten auf. Die gerade getätigten Einstellungen werden uns noch auf Jahre 
hin belasten. 
Herr Bürgermeister, ich fordere Sie daher auf, alsbald eine fraktionsübergreifende 
Arbeitsgruppe einzusetzen, die sich zum Ziel setzt, zusammen mit Ihnen und der 
Verwaltung eine Bestandsaufnahme durchzuführen, um Sparvorschläge zu erar-
beiten – ein entsprechender Antrag der CDU-Fraktion folgt. Dies sind wir nicht 
nur der aus § 75 GO folgenden Verpflichtung zu einem ausgeglichenen Haushalt 
und dem Erhalt der kommunalpolitischen Handlungsfähigkeit, sondern auch dem 
Bürger, der in letzter Konsequenz von Steuererhöhungen betroffen sein wird, 
schuldig. 
 
Die CDU-Fraktion lehnt Steuererhöhungen ab, wenn zuvor nicht alle anderen 
Möglichkeiten geprüft und ausgeschöpft sind. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren,  
 
vor diesem Hintergrund ist auch ein maßvoller Umgang mit Haushaltsmitteln bei 
der Unterbringung von Asylsuchenden geboten. Vor Krieg und Verfolgung flie-
henden Menschen bieten wir selbstredend Schutz, Obdach und Betreuung. Bei 
aller Anstrengung dürfen wir aber nicht den Haushalt und damit mittelbar die an-
deren 30.000 Bürger unserer Stadt Emmerich am Rhein vergessen – hier ist Au-
genmaß gefragt. Die von der Bundesregierung ermöglichte Nutzung von Gewer-
beimmobilien halten wir angesichts der weiterhin steigenden Zahlen für richtig 
und insbesondere im Vergleich zu der Nutzung von Zeltstädten oder Kasernen 
fernab der Stadtkerne für vertretbar. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren,  
nun zu den Punkten im Haushalt, für die sich die CDU-Fraktion in den vorange-
gangenen Beratungen besonders stark gemacht hat.  

1. Der Breitbandausbau in Emmerich soll – gefördert durch Bundes- und 
Landesprogramme – weiter vorangetrieben werden. Dies ist in einigen 
Ortsteilen dringend nötig, da man hier buchstäblich an einer langen Lei-
tung in der digitalen Steinzeit festhängt.  

2. Seit Jahren hat die Stadt an der Grünpflege gespart und die Pflegestufen 
immer weiter zurückgefahren. Damit ist jetzt Schluss. Zusätzliche Mittel 
für die Grünpflege werden das Erscheinungsbild der Stadt sowie der Ort-
steile verbessern. 
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3. Die Machbarkeitsstudie für das City Outlet wird zeigen, ob diese Vision ei-
ne realistische Option für Emmerich ist und zur Belebung der Innenstadt 
beitragen kann. Hier wäre ein Bekenntnis des neuen Bürgermeisters hilf-
reich, ob er zu der von seinem Vorgänger entwickelten Idee des City-
Outlets grundsätzlich positiv eingestellt ist. 

4. Darüber hinaus ist die Stadt nunmehr beauftragt, für das älteste Gebäude 
unserer Stadt, nämlich  De wette Telder unter Einbeziehung der Emmeri-
cher Bürgerinnen und Bürger ein Nutzungskonzept zu entwickeln. Ein 
Kauf des Gebäudes wird nicht zuletzt davon abhängen, wer sich wie und 
an welcher Stelle mit engagieren möchte und wie tragfähig etwaige Kon-
zepte ausgestaltet sind. Einen Automatismus zum Kauf des Gebäudes 
sehen wir in keinem Fall.   

5. Den Antrag der CDU Fraktion zum Ausbau der Leegmeerschule wird vor-
gezogen. Aufgrund der steigenden Schülerzahlen sowie der bekannten 
Raumnot ist dieser Schritt unabdingbar. 

6. Des Weiteren sind auf unsere Anregung zusätzliche 5.000 € für Spielgerä-
te sowie für den Stadtverband für Musik im Haushalt eingeplant. 

7.  
Meine sehr geehrten Damen und Herren,  
 
die CDU-Fraktion hat sich mit allen für sie wichtigen Punkten im Rahmen der 
Haushalts- beratungen durchsetzen können und wird dem Haushalt samt der 
Veränderungsliste und allen Anlagen folgerichtig zustimmen.  
Abschließend möchte ich mich ganz herzlich bei allen Fraktionen für die zumeist 
sachliche und konstruktive Zusammenarbeit im Rahmen der Haushaltsberatun-
gen bedanken. Ein besonderer Dank gilt darüber hinaus den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Verwaltung, der Gesellschaften und der Eigenbetriebe für die 
geleistete Arbeit und für die stets gute und faire Zusammenarbeit sowie darüber 
hinaus allen Ehrenamtlichen und – das ist mir ein besonderes Anliegen in der 
aktuellen Zeit – auch allen ehrenamtlich Tätigen, dank denen den Flüchtlinge in 
Emmerich effektiv geholfen werden kann. Ich danke den Helfern ausdrücklich für 
Ihren großen Einsatz! Vielen Dank“ 
 
 
Andrea Schaffeld, Vorsitzende der SPD-Ratsfrakton: 
 
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, 
liebe Kolleginnen und Kollegen im Rat, 
 
es liegt mir ein bisschen auf der Zunge und Sie wissen auch wo die Antwort hin-
geht, sozial aber nicht romantisch, ich denke, dass kann gut als Titel über unsere 
Position stehen.  
 
Der uns heute zur Verabschiedung vorliegende Haushaltsplan für das Jahr 2016 
ist mehr als ein umfangreiches Zahlenwerk – er ist die in Zahlen und Geld ausge-
drückte Agenda aller Aufgaben, die uns aus dem vergangenen Jahr in die Ge-
genwart und für die Zukunft erwachsen sind: 

 die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern 

 die bauliche Umsetzung der Gesamtschule 

 und das bleibende TOP-Thema Betuwe dominieren unsere Arbeit im Rat und 
auch Ihre in der Verwaltung. 
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Wichtige personelle Entscheidungen des Rates kommen in diesem Haushalt zum 
Tragen: 

 die neue Stabsstelle Integration 

 die Neubesetzung der Stelle des Wirtschaftsförderers im Sommer 

 die Stabsstelle Demographie 

 und die Neubesetzung der Fachbereichsleitung Jugend/Schule/Sport. 
 
Sowohl die zentralen Themen als auch die personellen Entscheidungen machen 
ganz deutlich, dass wir uns in Emmerich – im Rat und in der Verwaltung – in ei-
nem Prozess großer Veränderungen und hoher Anforderungen befinden. Diese 
Anforderungen lassen sich meistern, wenn wir im Ziel wissen, wo wir auskommen 
wollen: 

 mit der Integration 

 mit der Schulentwicklung 

 und mit der Entwicklung unserer Innenstadt. 
 
Denn die Wege und Methoden unsere Ziele zu definieren und zu erreichen, ha-
ben wir  alle in den vergangenen Wochen und Monaten von den Bürgerinnen und 
Bürgern lernen können, die mit hohem Engagement in der Flüchtlingshilfe aktiv 
sind: Hand in Hand, aktiv sein und nicht lamentieren, die Aufgaben anpacken und 
nicht auf jemanden warten, der vielleicht die Verantwortung übernimmt. Kein 
Schwarzes-Peter-Spiel, sondern konstruktives Miteinander. 
 
Die neue Internet-Seite, die aus der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe gerade ent-
steht, heißt „Emmerich verbindet“ und mit diesem Titel ist aus meiner Sicht die 
wesentliche Anforderung an alle – die Bürgerschaft, den Rat und die Verwaltung 
– bezeichnet, um die Aufgaben zu lösen, die vor uns liegen. Verbindend: heißt 
gemeinsam.  
 
Die Seite heißt deshalb „Emmerich verbindet“, weil gerade der Mangel an gegen-
seitiger Information, Informationen für alle, Informationen über Strukturen, über 
Zuständigkeiten, über Angebote und Personen in der Flüchtlingshilfe dringend 
behoben werden musste. Lange, allzu lange haben die vielen Freiwilligen auf 
eine Koordination der Aktivitäten gewartet. „Emmerich verbindet“ macht schon 
mal einen Anfang bis die Stabsstelle Integration mit ihrer Arbeit beginnt. 
Dieses Beispiel macht auch deutlich, dass wir nicht davon ausgehen können, mit 
der Besetzung der Stelle sei es getan. Der Erfolg der Integrationsarbeit hängt 
ausschließlich davon ab, wie die verschiedenen Fachbereiche  ihre Unterstüt-
zungsleistungen erbringen, die Integration der Flüchtlinge als verpflichtende 
Querschnittsaufgabe erkennen und umsetzen. Unsere  Unterstützung der aktiven 
Bürgerinnen und Bürger in der Flüchtlingshilfe ist jedenfalls sicher und wir sollten 
alles dafür tun, dass diese Ehrenamtlichen ihre Motivation für den Einsatz behal-
ten, dass sich noch mehr Menschen finden, und ihnen die Arbeit so leicht wie 
möglich machen. Denn ohne die Freiwilligen kann die Integration nicht gelingen. 
Kaum ein Beispiel macht deutlich, wie vernetzt wir unsere vorhandenen Ressour-
cen nutzen müssen, um effektiv zu arbeiten, effektiv Hilfe zu leisten, Aufgaben zu 
bewältigen und unsere Ziele zu erreichen. 
 
Dies gilt auch für dringende andere Entwicklungsaufgaben in den Bereichen Ju-
gend und Soziales. Ich will den Blick noch einmal lenken auf den hohen Anteil  
junger Menschen unter 25 Jahren im SGB II-Leistungsbereich (so genannt Hart 
IV), der uns nach wie vor große Sorgen macht. Und um diesen hohen Anteil der 
jungen  Menschen zu reduzieren, brauchen wir konzeptionelle Schwerpunktset-
zungen.  
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Was wollen wir? Langzeitarbeitslosigkeit junger Menschen verhindern? Den sich 
abzeichnenden Fachkräftebedarf der Unternehmen auch für die jungen Men-
schen in unserer Stadt nutzen? Dann müssen wir Schwerpunkte setzen und Ziele 
definieren und die vorhandenen Kräfte bündeln. Hierzu erwarten wir eine enge, 
abgestimmte und zielorientierte Zusammenarbeit von Jugendamt und Jobcenter. 
Denn es kann nicht sein, dass die Jugendhilfe in der Regel ihre Hilfen einstellt, 
wenn die Jugendlichen 18 Jahre alt werden und das Jobcenter mit diesem „Kun-
den“ dann erst mal bei 0 anfängt. Emmerich verbindet – die Zusammenarbeit von 
Jugendamt und Jobcenter für die jungen Menschen, die Unterstützung bei der 
beruflichen Eingliederung brauchen. Das wäre ein erster, großer Schritt,  kostet 
nicht mehr Geld, nicht mehr Personal – nur eine gute Zusammenarbeit. 
 
Die Stadt Emmerich am Rhein verfügt bis heute nicht über einen qualifizierten 
Kinder- und Jugendförderplan, damit meine ich nicht die Förderrichtlinien, so 
dass die Frage, welche Bedingungen müssen für ein gutes Aufwachsen für Kin-
der in Emmerich geschaffen werden, weder gestellt noch beantwortet worden ist.  
Das ist eine Sünde aus der Vergangenheit.  
 
Mit Sorge sehen wir, dass das Jugendcafé Am Brink (ausweislich der Zielformu-
lierungen im HH-Entwurf) sich schleichend von einer offenen Jugendeinrichtung 
zur pädagogischen Pausen-/Übermittagbetreuung der Gesamtschule und dem-
nächst auch des Gymnasiums entwickelt. Für die Schulen begrüße ich diese An-
gebote außerordentlich, dennoch bleibt die Frage „welche Formen und Angebote 
der offenen Jugendarbeit haben und brauchen wir?“ Wir arbeiten seit Jahren mit 
dem Ansatz „pro kids“ – doch, was passiert, wenn die Kinder älter werden. Verfü-
gen wir über adäquate Angebote für alle und für besondere Zielgruppen? Aus 
Sicht der SPD-Fraktion benötigen wir dringend einen qualifizierten Kinder- und 
Jugendförderplan.  
 
Die Kinder und Jugendlichen, die die Emmericher Schulen besuchen sollen beste 
Bedingungen in ihrem Lern- und Lebensraum vorfinden. Damit dieses Ergebnis 
erreicht wird, war es richtig, die Planung für die Gesamtschule anzuhalten, alle 
Beteiligten – Schüler, Eltern, Lehrer und auch die Politik – mit in den Prozess 
einzubinden, damit sich das pädagogische Konzept der Gesamtschule auch in 
der baulichen Gestalt wieder findet. Wir erwarten alle mit Spannung die Entwürfe 
des Architekturbüros und die Ergebnisse der Planung, um dann die notwendigen 
Entscheidungen zu treffen. Die Gesamtschule an zwei Standorten wird auch 
städtebaulich zu einem neuen Akzent in der Innenstadt führen. Als Ergebnis in-
tensiver Gespräche mit der Schulleitung und der Schulaufsicht wird die Haupt-
schule an ihrem jetzigen Standort zu Ende geführt werden. Wir hoffen alle sehr, 
dass dieser Prozess an den beiden betroffenen Schulen – Real- und Hauptschule 
– gut funktionieren wird. 
 
Die Entwicklung, Weiterentwicklung und Verbesserung unserer Innenstadt berei-
tet uns allen immer noch große Sorgen. Bürger und Bürgerinnen sind bereit sich 
mit ihren Vorstellungen, Anregungen und Ideen in die Diskussion einzubringen. 
Deshalb sind wir froh, dass die Aktivitäten zur Erstellung eines integrierten Innen-
stadtentwicklungskonzeptes nun bald beginnen. Alle Akteure aus der Verwaltung, 
der Politik, dem Einzelhandel und Bürgerinnen und Bürger können diesen lang-
fristigen „Fahrplan“ für die Innenstadt mit gestalten. In diesem Verfahren der Bür-
gerbeteiligung liegen große Chancen, um gemeinsam festzulegen wie unsere 
Innenstadt wieder lebensfähig, funktionstüchtig und gleichzeitig attraktiv wird. Ich 
bin fest davon überzeugt, dass der Erfolg dieses Prozesses davon abhängt, wie 
viele Menschen eingebunden werden können.  
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In diesem Zusammenhang muss auch unser ältestes Sorgenkind „de wette Tel-
der“ betrachtet werden. Hier gibt es schon eine Anzahl engagierter und interes-
sierter Bürgerinnen und Bürger mit kreativen Ideen, die unbedingt mit einbezogen 
werden müssen. Bürgerbeteiligung kann an diesem Objekt doch hervorragend 
geübt werden.  Nur so kann Bewegung in eine – wie ich meine – verfahrene Situ-
ation im  Bereich der Steinstraße kommen. Und wir unterstützen Sie, Herr Reint-
jes, wir erwarten ein Konzept, das wirtschaftlich tragfähig ist. Schön sind ganz 
viele Sachen, aber es muss auch wirtschaftlich tragfähig sein.  
 
Auch wenn die CDU mit ihrem HH-Antrag zur Prüfung eines Outlet-Centers  in 
der Innenstadt  eine Entwicklungsmöglichkeit, anspricht, sollten wir unbedingt den 
Beteiligungsprozess abwarten und darauf setzen, dass erstens der naheliegende 
Weg nicht immer der beste ist und zweitens die Beteiligung der Emmericher Bür-
gerinnen und Bürger noch viele gute Ideen verheißt. Ich bin sehr zuversichtlich, 
dass ein guter und hoffentlich überraschender Fahrplan für die Innenstadt ent-
steht. 
 
Gerne hätten wir in diesem Zusammenhang schon von dem Bauantrag „Neu-
markt“ gehört, um sicher zu sein, dass der vorgelegte Zeitplan eingehalten wird. 
Dass dies bis heute nicht der Fall ist, vermehrt die Sorgen um die Innenstadtent-
wicklung und ruft die alten Bauchschmerzen wieder hervor.  
 
Umso erfreulicher sind die konkreten Fortschritte in der umfangreichen Entwick-
lung des Kasernengeländes, für die heute die Bebauungspläne verabschiedet 
wurden. 
In diesem  Zusammenhang bewegt mich natürlich – wie uns alle - die Frage, wie 
man sich bei diesem Projekt „wohlwollend enthalten“ kann? Heißt dass, man 
lehnt sich im Sessel zurück und wartet darauf, dass es demnächst wieder etwas 
zu mäkeln gibt? Oder kann man, von der Fraktion, die überall gegen stimmt nicht 
mehr als „wohlwollende Enthaltung“ erwarten? Konstruktive Mitwirkung und 
Übernahme von Verantwortung sehen für mich  anders aus! 
 
Es hat niemanden überrascht, dass der Masterplan Hochelten nun durch den 
Antrag der SPD-Fraktion durch eine Gesamtplanung für Niederelten ergänzt wer-
den soll. Wenn sich jemand die Mühe macht die Vielzahl der auf Elten bezogenen 
Einzelanträge zu zählen, wird er schnell feststellen, dass eine Gesamtplanung 
nottut. 
 
Natürlich tut es jedem Kommunalpolitiker gut, wenn er verkünden kann: habe ich 
beantragt und durchgesetzt. Dem Ganzen tut es nicht gut. Die Entwicklung des 
Dr.-Robbers-Parks kann nicht unabhängig vom Eltener Marktplatz geplant wer-
den, wenn die Ergebnisse noch zusammen passen sollen. Die Marke „Luftkurort“ 
kann auch nur durch eine Gesamtplanung erreicht werden. Deshalb haben wir 
auch heute wieder wir die anderen Fraktionen noch einmal auf, einem Planungs-
prozess wie er in Hochelten begonnen hat auch für Niederelten zuzustimmen. 
Das Ergebnis habe Sie gerade gemerkt.  Denn nur dann  können Finanzmittel 
verantwortbar und nachhaltig eingesetzt werden. Dass es in Elten an Bürgerbe-
teiligung mangeln wird, muss niemand befürchten. Das ist gut geübt! 
 
Geübt hat allerdings die CDU noch immer nicht ein konstruktives Verhalten im 
Ortsausschuss in Elten. Hauptsache „dagegen“ scheint die Devise zu bleiben. 
Kein Bürger wird das verstehen, wenn er begriffen hat, welche starken Möglich-
keiten der Ortsausschuss bietet, um für den Ortsteil und das eigene Lebensum-
feld Politik mitzugestalten.  
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In den Vorberatungen im Haupt- und Finanzausschuss ist klar geworden, dass 
Auswirkungen der demographischen Entwicklung für die Stadtverwaltung in Em-
merich schon bald ganz spürbar werden. Leitungskräfte scheiden altersbedingt 
ziemlich gleichzeitig aus dem Dienst aus. Der Fachkräftebedarf lässt sich schon 
heute gut quantifizieren. Deshalb brauchen wir eine Personalplanung, die schon 
heute den Führungsnachwuchs für die kommenden Jahre qualifiziert und Anreize 
schafft, diese Positionen zu besetzen. Der Stellenplan sieht für 2016 noch keine 
Erhöhung der Ausbildungsplätze vor – dies wird aus unserer Sicht jedoch in den 
Folgejahren notwendig, um den Nachwuchs der Beschäftigten sicher zu stellen.  
 
Integriertes Innenstadtentwicklungskonzept, Integrationskonzept, Personalent-
wicklungskonzept, Jugendhilfeplanung – das alles ist viel Arbeit und hört sich 
nicht nur so an. Dennoch: in einer Zeit hoher Anforderungen an Politik und Ver-
waltung, die wir zum Besten der Stadt Emmerich bewältigen wollen, müssen wir 
einen Fahrplan haben, in dem wir uns darauf verständigen, wo wir auskommen 
wollen, in dem Ziele beschrieben sind. Deshalb lohnt sich diese viele  Arbeit und 
muss jetzt getan werden. Nur in Planungsverfahren haben wir die Möglichkeit 
viele Bürgerinnen und Bürger zu beteiligen – das ist notwendig, um die Politik in 
der Stadt auf breite und viele Füße zu stellen und: um Emmerich zu verbinden!! 
Eine breite Bürgerbeteiligung in transparenten Verfahren bietet der Politik große 
Chancen, wenn sie bereit ist den Bürgerwillen auch umzusetzen.  
Ich  komme jetzt gleich zum Schluss mit dem Eingangsthema noch einmal:  
Die Diskussionen um die Flüchtlingsunterbringung haben uns gezeigt, dass wir 
zu keinem Ergebnis kommen, wenn wir im Rat nicht eine Verständigung über die 
Ziele und die Schritte zur Integration der Flüchtlinge erreichen. Wir brauchen ein 
Leitbild und Strategien, die vom Menschen aus gedacht sind und aus dieser Per-
spektive die Schritte zur Integration bestimmen. Dann kennen wir auch unsere 
Handlungsbedarfe bei der Unterbringung, bei der Betreuung und der Integration.  
 
Für die SPD-Fraktion nimmt Integration ihren Ausgangspunkt in einer Unterbrin-
gung der Menschen, die die Privatsphäre sicherstellt, in kleinen wohnungsähnli-
chen Einheiten und – weil wir das Geld nur einmal ausgeben wollen – eine späte-
re Nutzung als sozialen Wohnraum möglich macht. Von hier aus muss der Integ-
rationsplan für die Menschen entwickelt werden. 
Weitab von jeder „Sozialromantik“  - wie sie Herr Bartels unterstellt – kann die 
SPD Dreisatzrechnen: je besser die Unterkunft mit fixen kalkulierbaren Kosten, 
umso niedriger die Folgekosten für zusätzliches Personal und umso geringer 
mögliche Konfliktsituationen. Wer Rechnen kann, kennt die Fortsetzung: je 
schlechter, desto teurer. So ist die Berechnungs-grundlage für Kosten, Nutzen 
und Wirtschaftlichkeit auf der Basis menschenwürdiger Standards notwendig.  
Dass der vorliegende HH-Entwurf nun ein deutlich höheres Volumen hat als bei 
seiner Einbringung ist nicht dem 8.000 €-Antrag der SPD für die Bindung der 
Schotterflächen auf der Rheinpromenade geschuldet. 100.000 € zusätzlich für die 
Grünpflege, 30.000  € zusätzlich für die Prüfung des Outlet-Centers und nicht 
zuletzt die Immobilienkosten strapazieren diesen Haushalt.  
Ich bedanke mich an dieser Stelle auch im Namen der ganzen SPD-Fraktion 
beim Kämmerer und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei allen Mitarbei-
tern der Verwaltung für die viele geleistete Arbeit im vergangenen Jahr und bei 
der Aufstellung des Haushalts. 
Für die SPD-Fraktion möchte ich sagen, dass wir dem Haushalt zustimmen wer-
den.“ 
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Gerd Bartels, Vorsitzender der BGE-Ratsfraktion: 
 
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister,  meine sehr verehrten Damen und Herren des 
Rates und der Verwaltung, verehrte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Emmerich 
am Rhein. 
Bevor ich mein Manuskript  zur Haushaltsrede anfasse, möchte ich einen 
Versuch starten, der Kollegin das Wort „wohlwollend“ zu erklären. Wenn eine 
25.000 €-GmbH eine 8 Mio.-Investition in Erschließungskosten schultert und 
dafür Sicherheitsleistungen in abschnittsweiser Bauweise regeln kann, dann ist 
das aus meiner Sicht sehr „wohlwollend“. Und genauso haben wir es auch 
verstanden und verstanden haben wollen. Danke sehr.  
 
Bisher war es Sitte, dass die  jeweiligen Haushaltsreden der einzelnen 
Ratsfraktionen auch immer ein wenig zur Generalabrechnung mit den politischen 
Gegnern hoch zu stilisieren. Das tat die ein oder andere Fraktion je nach 
Gesamtgemengelage und je nach sich nähernden Wahlterminen mal heftiger 
oder auch mal weniger heftig.  
Stets wurden Zitate schlauer Zeitgenossen bemüht und man feilte nach Kräften 
an der möglichst blumigen Wortwahl der jeweiligen Rede. Bei Licht betrachtet ist 
das aber nicht die eigentliche Aufgabe einer Haushaltsrede.  
Vielmehr sollte sich eine Haushaltsrede sachlich, aber durchaus auch kritisch, mit 
dem vorgelegten Haushaltsentwurf beschäftigen. In jedem Falle sollte es das Ziel 
sein, Ungereimtheiten und Unklarheiten zu entdecken, anzusprechen und 
bestenfalls in der endgültigen Fassung des Haushaltsentwurfs verbessert bzw. 
korrigiert vorgelegt zu bekommen. Wenn dem nicht so wäre, könnte man sich die 
trockene Lektüre des Plans und damit verbunden die mindestens ebenso 
trockenen Haushaltsklausuren auch gleich sparen, getreu dem Kölschen Motto; 
„et kütt wie et kütt“, also doch ein Zitat.  
 
Vor diesem Hintergrund hat denn auch die BGE diese Haushaltsrede anders 
angelegt und wir werden unsere Gesamtbetrachtung deutlich intensiver an den 
vorgelegten Zahlenwerken der jeweiligen Fachbereiche festmachen. In diesem 
Zusammenhang haben wir folgerichtig auch besonderes Augenmerk auf die 
Schlüsselwerte und Kennzahlen gelegt, die nach Auffassung der BGE das 
einzige Hauptsteuerungsinstrument der Politik sind, das aber nur rudimentär als 
solches eingesetzt bzw. erkannt wird. Grundvoraussetzung ist allerdings nach 
unserer Meinung eine sehr hohe Genauigkeit dieses Zahlenmaterials, um auch 
die notwendigen Rückschlüsse und Erklärungen zu ziehen und verarbeiten zu 
können. 
Wir gehen jedenfalls absolut nicht davon aus, dass die vorgefundenen unklaren 
und ggfls auch falschen Werte mit irgendeiner Absicht  so eingestellt wurden, 
vielmehr ist es sicherlich mehrheitlich der großen Datenmenge geschuldet, wenn 
es für uns manchmal undeutlich war, wie so mancher Wert zustande gekommen 
ist.  
Wie bereits vorab erwähnt, enthalten die aus den einzelnen Fachbereichen 
vorgelegten Budgetplanungen für das Jahr 2016 auch die jeweiligen 
Leistungsmengen und Kennzahlen des Resorts. Hier sollte es die Maxime sein, 
diese Daten so präzise wie möglich einzustellen, denn umso leichter fällt es dann 
der Politik, hieraus ihre Schlüsse zu ziehen,  für die weitere Steuerung. Genau an 
dieser Stelle müssen wir aber auch unsere Kritik ansetzen, denn oftmals sind die 
eingesetzten Werte ungenau, unkorrekt bzw. aus vorangegangenen Haushalten 
sklavisch abgeschrieben und was die so wichtige Zukunftsbetrachtung betrifft, 
oftmals von keiner sinnhaften und nachvollziehbaren Prognose gekennzeichnet. 
Zur Verdeutlichung hier einige willkürliche Beispiele, ohne jeglichen Anspruch auf 
Vollständigkeit:  
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 Budget 14, Örtliche Rechnungsprüfung: Erhöhung Personalkosten um 
14.500 € bei gleichzeitig gesunkenen Stellenanteilen von 2,5 auf 2,0 
Stellen. Bereinigt würde das die Personalkosten um 29.000 € oder um 22 
% steigen lassen. 

 

 Budget 17, Demographie: Hier weisen die Kennzahlen außer dem 
Stellenschlüssel keine weiteren Steuerungsdaten auf. Was ist folglich in 
den letzten 6 Monaten dort passiert und was könnte in der Zukunft dort 
passieren. 

 

 Budget 18 Asyl und Integration: Dieses Budget weist zwar Personalkosten 
aus, aber Leistungsmengen, Kennzahlen und Schwerpunkte fehlen völlig. 

 

 Budget 401, Jugend allgemein: Hier hat sich der Ansatz des 
TBH/Stadtwerkstatt erheblich um 45.000 € erhöht. Hier stellt sich uns die 
Frage, hat sich die Kolpingwerkstatt früher zu schlecht verkauft oder 
warum erhält das TBH erheblich höhere Mittel. 

 

 Budget 402, Jugendcafe: Hier plant man eine Steigerung der 
Tagesbesucherzahlen von 65/Tag in 2014 auf 100/Tag in diesem Jahr. 
Woher stammt die Gewissheit über eine derart üppige Steigerungsrate? 
Ohne Erläuterung nur schwer nachvollziebar. 

 

 Budget 403, Schülerbeförderung: Hier sinken im Haushaltsansatz zwar 
erfreulicherweise die Kosten bei gleichzeitig deutlich höheren 
Schülerzahlen (von 607 auf 783 Schüler). Im  nächsten Jahr sinken die 
Schülerzahlen wieder auf dann 668 ab, dafür steigen aber wieder die 
Kosten um 15.000 €. Diese Zahlen sind nicht logisch nachvollziebar. Im 
gleichen Budget steigen die Personalkosten um 26,1 % und das bei 
gleichbleibendem Stellenschlüssel von 2,42 Stellen. Wobei nebenbei 
bemerkt 200.000 € für 2,42 Stellen auch eine sehr üppige Dotierung ist 
von ca. 82.000 € pro Mitarbeiter. Demzufolge Fragezeichen.  

 

 Budget 403, Sportförderung: Laut der Jahreshauptversammlung des SSB 
gingen diese Zahlen der Mitglieder in den Sportvereinen kontinuierlich 
zurück von ehedem ca. 11.000 Mitgliedern auf ca. 9.614 Mitglieder im 
Jahresergebnis 2014. Daher ist die Frage angebracht, wie man für den 
Ansatz 2016 wieder auf eine Zahl von 10.150 Mitglieder kommt. Wie 
gesichert ist diese Zahl.  

 

 Budget 404, Städt. Willibrord-Gymnasium: Bei höher werdenden 
Schülerzahlen sinkt gleichzeitig die Anzahl der Klassen von 31 auf 24, 
Kann diese Zahl stimmen. 

 

 Budget 700. Hier steigen die Personalaufwendungen um 182.000 €, aber 
der Stellenschlüssel steigt nur sehr unwesentlich. Laut Herrn Siebers sind 
dann wohl zusätzliche Stellen im Bereich SGB II Verwaltung nicht 
eingepflegt worden. Dazu wäre aber im Nachgang durchaus Gelegenheit 
gewesen. 
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 Budget 6091. Hier fällt besonders ins Auge, dass es im Bereich von 
Anträgen zum Ausländerrecht im Ansatz 2015 eine Zahl gibt von sage 
und schreibe 1.800 Anträgen, wohin gegen das Ergebnis des Jahres 2014 
ganze fünf Anträge auswies und im Ansatz 2016 zwanzig geplant sind. 
Kann dieser Ausreißer wohl richtig sein. Das gleiche gilt für die Kontrolle 
von WBS-Scheinen, wo es ebenfalls im Jahr 2015 einen Ausrutscher von 
65 auf 120 Kontrollen gab, aber der Ansatz 2016 wieder mit  70 Kontrollen 
im nachvollziehbaren Bereich liegt.  

 
Da ich Sie alle nicht noch länger mit noch mehr unklarem Zahlenmaterial 
konfrontieren möchte, schließe ich die Aufzählung damit ab und wende mich jetzt 
anderen Auffälligkeiten zu.  
So werden z. B. im Bereich der Investitionen diese nur in einer Summe 
abgebildet und es nicht möglich in den Jeweiligen Fachbudgets eine 
entsprechende Aufschlüsselung zu finden. Dies wird vom FB 2 (Finanzen) damit 
begründet, dass der Haushaltsentwurf öffentlich ist und daher nicht 
aufgeschlüsselt wird. Dann müssen aber der Politik zumindest im 
nichtöffentlichen Teil der jeweiligen Sitzungen diese unbedingt notwendigen 
Informationen unaufgefordert zugänglich gemacht werden. Information ist nämlich 
nicht in jedem Falle eine Holschuld. 
 
Der vorgelegte Haushaltsentwurf umfasst 415 Seiten. Dieses üppige Gesamtwerk 
wurde uns aber erst am 15.12.2015 zum Studium vorgelegt. Die ersten 
Haushaltsplanberatungen dazu fanden aber bereits am 07.01.2016 statt. Die 
Weihnachtsferien dauerten dagegen bis zum 06.01.2016. Langsam und stetig hat 
es sich eingebürgert, den Haushaltsplanentwurf immer  später vorzulegen. Wir 
erwarten zukünftig die Haushaltsplanentwürfe verbindlich bis Ende November zu 
erhalten, um somit ausreichend Zeit zum gründlichen Aktenstudium zu haben. 
Dies ist umso mehr wichtig, als die unterjährigen Finanzreports bisher ebenfalls 
nicht geliefert wurden und dem Rat somit wichtige Orientierungsdaten fehlen. 
 
Trotz extrem günstiger Zinssätze gibt es aus Sicht der BGE keinen Grund die 
Höhe der Kassenkredite erneut auf dann 25 Mio. € anzuheben. Der im Jahr 2015 
maximal beanspruchte Betrag lag  bei 11,1 Mio. € und damit weit unter der 
maximal eingeräumten Höhe von 20 Mio. €. Bei der BGE kommt zunehmend der 
Eindruck auf, dass die Kassenkredite nicht als solche genutzt werden, sondern 
vielmehr als mittel- und langfristige Kredite missbraucht werden und zwar nur 
deswegen, weil es gerade so schön bequem und vor allen Dingen preiswert ist.  
Nur was ist, wenn die Zinssituation sich ändert? Nur ein Anstieg auf z. B. 2 % 
jährlich, würde hier mal locker bei maximaler Inanspruchnahme von 20 Mio. €  
400.000 Euro kosten. In diesem Zusammenhang ist auch die verhängnisvolle 
Verbindung zwischen der Höhe der Kassenkredite und der vorhandenen Höhe 
der Ausgleichsrücklage zu berücksichtigen. Wir stellen fest: Je höher die 
Inanspruchnahme aus der Ausgleichsrücklage ist, je höher belaufen sich auch die 
Kassenkredite. Aber bitte erinnern Sie sich, hinter der Ausgleichsrücklage steckt 
keine Geld, es ist vielmehr ein fiktiver Wert, der bei Inanspruchnahme z. B. mit 
Geldern aus den Kassenkrediten bedient wird.  
 
Leider gibt es auch Beispiele für Fachbereiche, die nach Auffassung der BGE in 
ihrer Arbeit nicht ausreichend gut funktionieren. Wie sehen z. B. Defizite beim 
Fachbereich 3, Immobilien. Bereits seit geraumer Zeit stellen wir fest, das 
notwendige und harte Verhandlungen zum Kauf oder zur Anmietung von 
Immobilien einfach nicht effektiv geführt werden. Als Beispiel mag hier die 
Anmietung der ehemaligen Hotelgaststätte Zur Grenze gelten.  
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Hier wurde erst auf massiven Druck der Politik am Ende das Ergebnis erzielt, was 
dann mehrheitlich im Rat am 22.12.2015 verabschiedet wurde. So ergab sich aus 
dem von der Politik beschlossenen Abbruch der Verhandlungen letztlich eine 
Verbesserung von jährlich mehr als 60.000 €. Wenn nicht die Mehrheit aus der 
Politik vor dem Gespenst der höheren Flüchtlingszuweisungen eingeknickt wäre, 
hätte man nach unserer Auffassung ein noch besseres Ergebnis erzielen können. 
Aber dazu fehlte offensichtlich der Mut.  
 
Auffällig ist in diesem Zusammenhang, dass trotz erfolgter Genehmigung zum 
Kauf von mehreren Objekten (z. B. im Oktober der Kauf eines Hauses in der 
Schützenstraße, die Bezugsfertigstellung erst für den April d. J. zu erwarten ist, d. 
h. wir brauchen etwa sechs Monate um ein Haus mit einer Heizung zu versehen 
und einige Sanierungsarbeiten vorzunehmen. Da stellt sich dann die Frage, 
warum uns den an dieser Stelle nicht das Gespenst der Zuweisung veranlasste, 
hier zügiger zu Werke zu gehen.  
 
Andere günstige und kurzfristig belegbare Objekte wurden in den Verhandlungen 
verschleppt bzw. werden diese zumindest nicht forciert, z. B. beim besagten 
Hantermann-Gebäude. Vielmehr wird versucht, dieses Objekt durch angeblich 
notwendige Umbau- und Sanierungsmaßnahmen im sehr hohen 6stelligen 
Bereich teuer zu rechnen. Obwohl bereits zur letzten HFA-Sitzung beim 
beauftragten Architekten ein günstigerer Plan B existiert hat, der aber dem 
Gremium erst gar nicht vorgelegt wurde. Dieser Plan B spiegelt dann aber in etwa 
das wieder, wovon sich sachkundige Ratsmitglieder bei einer durchgeführten 
Ortsbesichtigung der Immobilie überzeugen konnten. Warum also nicht gleich 
so? Hier sind jetzt jedenfalls drei Monate komplett verschenkt worden.  
 
Nach Lage der Dinge gehört auch der geplante Neubau nach dem sogenannten 
Bocholter-Modell an der Tackenweide dringend auf den Prüfstand, da hier sowohl 
hinsichtlich Ausstattung, Preis und Bauzeit erheblicher Nachbesserungsbedarf 
besteht. In diesem Zusammenhang ist sicherlich auch die Möglichkeit der 
modularen Bauweise mit Fertigelementen vergleichend abzuprüfen. Daher sah 
sich die BGE-Fraktion veranlasst, einen entsprechenden Antrag zu stellen, für 
alle in Frage kommenden Objekte eine Vergleichsmatrix zu erstellen die anhand 
von Daten für Kosten, Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit, 
Nachnutzungsmöglichkeiten und Unterbringungsmöglichkeiten eine saubere, 
nachvollziehbare Entscheidungshilfe liefert.  
 
Unser Fazit für den Fachbereich 3 ist, dass es hier sowohl an der 
Verhandlungssicherheit wie auch an innovativen Ideen mangelt und die 
Ausrichtung auf die Zukunft auch nicht unbedingt im Focus steht. Gleichwohl 
sollte man aber auch nicht unerwähnt lassen, dass gerade dieser Fachbereich 
auch eine Hauptlast bei der Unterbringung von Flüchtlingen trägt und hier 
sicherlich vor bisher ungeahnten Problemen stand.  
Und damit sind wir dann auch bei einem wesentlichen, bereits deutlich am 
Horizont sichtbaren Problem, nämlich der Unterbringung von bereits anerkannten 
Asylbewerbern, die nach erfolgter Anerkennung die Flüchtlingsunterkünfte 
verlassen müssen und ebenfalls auf den bereits weitestgehend ausgedünnten 
Markt für Sozialwohnungen drängen werden. Bisher wurde nur an die 
Erstunterbringung gedacht und dabei nicht an das vorerwähnte Problem. Hier 
bedarf es kurzfristiger, erheblicher Anstrengungen beim innovativen Bau von 
Wohnungen mit Sozialcharakter.  
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Und hier reden wir nicht über einen Bedarf von 20 oder 30 Wohnungen, sondern 
eher von 100 oder 150 Wohnungen, denn wir wollen nicht vergessen, dass es 
außer den Asylbewerbern und Flüchtlingen auch noch SGB II-Empfänger gibt, 
deren Ansprüche hier nicht unter den Tisch zu kehren sind. Während SGB II-
Empfänger angeraten sind, sich Wohnungen zu m²-Preisen von 5,-- bis max 5,50 
Euro zu suchen, mietet der Fachbereich 3, sicherlich in Teilen auch der Not 
gehorchend, für 7,00 Euro und mehr pro m² an. Das wird auf Dauer nicht zum 
sozialen Frieden in Emmerich beitragen. In diesem Zusammenhang wurden vom 
Fachbereich 3 Objekte vorgestellt, die zur Unterbringung von ca. 60 Personen 
geeignet gewesen wären und die m²-Mieten von mehr als 15,- Euro verursacht 
hätten und „on Top“ hätte sich nach Ablauf der Mietdauer noch Sanierungskosten 
in unbekannter Höhe auf dem Deckel der Stadt Emmerich wieder gefunden. Wie 
man derartige Objekte überhaupt jemals hat in Erwägung ziehen können,  wird 
auf ewig ein Geheimnis bleiben. 
 
Andererseits wurden die diversen Vorschläge unseres Ratsmitglieds Andre 
Spiertz hinsichtlich der Anmietung und dem Ankauf von Objekten zwar vom 
Fachbereich 3 entgegengenommen, aber nach unserem Wissen in keinem Fall 
bisher auch nur in Ansätzen umgesetzt.  
Damit bleibt bei der BGE am Ende das Fazit festzuhalten, dass es einige im 
Fachbereichen leider an dem nötigen Respekt vor den Gremien der politischen 
Steuerung zu mangeln scheint, den anders sind für uns die Unzulänglichkeiten 
und nachlässig anmutenden Ungereimtheiten bei der Aufstellung des vorgelegten 
Haushaltsentwurfs nicht zu erklären. Immerhin wäre es möglich gewesen mit der 
vorgelegten Veränderungsliste auch redaktionelle Korrekturen einzupflegen, was 
aber leider unterlassen wurde.  
 
Daher hat sich die Fraktion der BGE entschlossen, dem vorgelegten 
Haushaltsentwurf nicht zuzustimmen und das wesentlich aus den vorstehend 
beschriebenen Gründen und nicht in erster Linie wegen schlechter inhaltlicher 
Arbeit der allermeisten Fachbereiche. 
 
Allerdings kommen wir auch nicht umhin, für zukünftige Jahre den Spargedanken 
neu und intensiv zu befeuern, denn mir klingt noch die warnende Schlussaussage 
unseres Kämmerers aus der letzten HFA-Sitzung im Ohr, die da lautete: Bei 
weiterhin gleichbleibender Entwicklung ist die Stadt im Jahr 2019 pleite!“ Und 
meine sehr verehrten Damen und Herren, dann wären wir unserer freien 
Entscheidungsmöglichkeiten vollends beraubt und könnten im 
Sicherungshaushalt mit angelegten Handschellen einen Mangel verwalten. Vor 
diesem Hintergrund fällt es dann vielleicht weniger schwer ans Sparen zu 
denken. 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren der Verwaltung, werten Sie unsere 
Kritik bitte als unbedingt konstruktiv, denn nur vor diesem Hintergrund können wir 
alle an unseren Aufgaben wachsen und besser werden. Ich  danke  für Ihre 
Aufmerksamkeit.“ 
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Sabine Siebers, Vorsitzende der Ratsfraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN: 
 
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen des Rates, 
liebe Gäste,  
zunächst möchte ich mich im Namen der Fraktion Bündnis 90/Die GRÜNEN bei 
allen MitarbeiterInnen der Verwaltung für den engagierten, oft weit über das 
verpflichtende Maß hinausgehende Einsatz im zurückliegenden Jahr bedanken. 
Besonders im Rahmen der kaum planbaren Einsätze bei der Aufnahme der 
vielen Flüchtlinge haben zahlreiche VerwaltungsmitarbeiterInnen, Ehrenamtliche 
und professionelle HelferInnen Hervorragendes geleistet.  
Deshalb können wir nicht ohne Stolz sagen, dass die Stadt Emmerich am Rhein 
tatsächlich die viel zitierte Willkommenskultur in großen Teilen lebt und fördert.  
 
Unsere Stadt steht vor einer großen zusätzlichen  Herausforderung, nicht nur in 
finanzieller Hinsicht.                   
Es gilt, Menschen, die auf der Flucht vor Krieg, Verfolgung und Diskriminierung 
zu uns kommen, auf- und vor allem anzunehmen. Wir haben eine humanitäre 
Verantwortung und Verpflichtung, wohl wissend, dass sie unsere Stadt verändern 
wird.  
Wir wollen die Veränderung aktiv und zum Wohle aller, auch der bei uns 
lebenden Flüchtlinge, gestalten. Gezielte Integrationsmaßnahmen und gute 
Sprachkurse sind für die Einbindung in unsere Gesellschaft unabdingbar.  
 
Das geplante neue Asylantenheim, direkt neben dem bestehenden Heim und in 
unmittelbarer Nachbarschaft zur Obdachlosenunterkunft, führen zu einer 
Gettoisierung und Ausgrenzung der Flüchtlinge. An diesem Standort sind 
Folgeprobleme im Zusammenleben schon vorprogrammiert, so dass die 
Lebensqualität der größtenteils traumatisierten Menschen stark beeinträchtigt 
wird.  
 
Besser wäre es, die Unterbringung in Kleingruppen über das gesamte 
Stadtgebiet zu fördern.  
Damit wäre der erste Schritt zur Eingliederung getan und das Konfliktpotential 
innerhalb der Gruppe deutlich gesenkt.  
Bekanntlich bleibt ein Fremder in einer Großgruppe uns länger fremd, als Fremde 
in vielen kleinen Gruppen, die leichter mit einheimischen Nachbarn und 
Hausgenossen in Kontakt kommen und so unsere Gewohnheiten und Regeln 
schneller lernen und erleben können.  
 
Zudem stellen die großen Flüchtlingsunterkünfte auch einen ökonomischen 
Unsinn dar. 
An wen sollen nur für Flüchtlinge umgebaute Objekte im Industriegebiet, wie das 
alte Hantermann-Gebäude, jemals anschlussvermietet werden?  
Sie können letztlich nur für immer eine Art Flüchtlingsheim und Ghetto bleiben! 
 
Ohne Potential für eine Nachnutzung ist die jetzt von der Mehrheit geplante 
billigere Lösung für die Allgemeinheit eigentlich die Teuerste … 
In diesem Zusammenhang verwundert uns schon sehr, mit welcher Vehemenz 
die „neue Liebe BGE/CDU“ den Kauf des Hantermann-Gebäudes auf Teufel 
komm raus forciert. 
 
Wir bevorzugen eindeutig den von der Verwaltung vorgeschlagenen Kauf eines 
Grundstücks im Wohngebiet mit neuen kleinen Wohneinheiten in Leichtbauweise.  
Hier wäre wegen der Nähe zum Zentrum und wegen der Nachbarschaft eine 
Integration wesentlich leichter.  
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Außerdem ist auch die  Nachnutzung unproblematisch. 
Dadurch könnten wir menschenwürdige Unterkünfte für Menschen anbieten, die 
wir dringend nötig haben wegen der Auswirkungen des demografischen Wandels.  
 
Die Zuwanderung von Flüchtlingen ist also nicht nur eine Herausforderung, 
sondern auch eine große Chance für uns.  
Wie wir wissen, haben viele Flüchtlinge eine abgeschlossene Ausbildung und 
Berufe und  könnten damit helfen, z. B. den Facharbeitermangel und viele andere 
berufliche Engpässe aufzufangen.  
 
Es gibt leider noch andere Fehlentwicklungen in unserer Stadt, die uns teuer zu 
stehen kommen.  
 
Die Stadtwerke Emmerich sind zum Jahresende mit hohen Verlusten aus dem 
Projekt GemeinschaftsKraftwerkSteinkohle (GEKKO) ausgestiegen. 
Die vermeintlich lukrative Investition entpuppte sich als finanzielles Desaster mit 
der Folge, dass ein deutlicher Ausfall der Gewinnausschüttung der EGD zu 
verkraften ist und sich negativ auf unseren Haushalt auswirkt.  
 
Das Thema Innenstadt ist sozusagen Dauerthema in all meinen Haushaltsreden. 
Leider ist in dieser Hinsicht keine positive Entwicklung zu sehen.  
 
Der Neumarkt liegt weiterhin verwaist da. 
Es passiert nichts.  
Der Investor kann machen, was er will, CDU und SPD sagen zu allem Ja und 
Amen. 
Wir standen dem geplanten Neumarktprojekt von Anfang an kritisch gegenüber, 
weil wir die rosaroten Versprechungen des Investors immer angezweifelt haben. 
Es sieht leider so aus, als wären unsere Vorahnungen mehr als berechtigt.  
 
Längst hätten hier mitten in der Stadt schöne Wohneinheiten für Senioren mit viel 
Grün und Aufenthaltsqualität entstehen können.  
 
Es ist kein Geheimnis, dass die Nachfrage nach Seniorenwohnungen weiter 
steigen wird, wenn die geburtenstarken Jahrgänge in die Jahre gekommen sind 
und eine stadtnahe seniorengerechte Wohnung benötigen und suchen.  
Leider wird dieses Problem in Emmerich überwiegend zerredet.  
 
Man löst keine Probleme, indem man sie aufs Eis legt (Winston Churchill). 
 
Wir freuen uns über unsere schöne Rheinpromenade, die gerne von 
Tagestouristen genutzt wird. Besuchen diese Touristen dann unsere Innenstadt, 
ist die Enttäuschung groß. Außer immer mehr Leerstände und unattraktiven 
Geschäften sind nur graue triste Steine zu entdecken.  
Das ist keine Innenstadt mit Aufenthaltsqualität.  
Es fehlt an Flair, an Grün und an attraktiven kundenfreundlichen Geschäften. 
 
Die Lösung wird jetzt in einem City-Outlet gesehen.  
Für uns ist das eine schreckliche Vorstellung, nachdem wir von den geplatzten 
Träumen in Bad Münstereifel erfahren haben. Außer Essen und Trinken läuft dort 
fast nichts mehr. Es wurde weder das tolle Hotel gebaut, noch halten sich die 
Geschäfte, vielmehr verbreitet sich größtenteils Trostlosigkeit.  
 
Trotz dieser Erkenntnisse einer Kleinstadt will die Mehrheit hier am Tisch ein 
Gutachten in Auftrag geben über die Machbarkeit eines City-Outlets.  
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Wir halten das für heraus geschmissenes Geld! Diese 30.000 € wären sicher 
beim Stadtsportbund besser aufgehoben! 
 
Zum Schluss unser trauriges Dauerthema.  
Gebe es eine EM im Bäume fällen, wären wir hier wohl Europameister! 
 
Ohne Rücksicht auf Verluste werden Bäume im Stadtgebiet und auch im 
Helenenbusch gefällt.  
Wenn ich die Weseler Straße entlang fahre, kommen mir die Tränen, wenn ich 
den Kahlschlag sehe und die Menge der abgeholzten Bäume, die schon in hohen 
Stapeln am Straßenrand zur Abholung bereitstehen.  
Auch bei Bauvorhaben ist der Schutz des Baumes längst Nebensache geworden. 
Die erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen für die Eingriffe in unsere Natur 
dümpeln irgendwo dahin und sind kaum wahrnehmbar.  
      
Warum können wir auf dem „neuen Friedhof“, der ja bald nicht mehr gebraucht 
wird, nicht einen Sterbe- und Geburtenwald anlegen?  
Wir haben das schon oft angeregt, und immer bekommen wir zu hören, dafür 
gebe es keine Flächen. 
Dabei ist doch die Bestattungskultur schon längst im Wandel, so dass hier 
durchaus auch andere Wege beschritten werden können und müssen.  
 
Schon der weise chinesische Philosoph Konfuzius wusste: „Wer einen Fehler 
gemacht hat und ihn nicht korrigiert, begeht einen zweiten!“ 
 
Der Kämmerer sagte bei der Einbringung des Haushalts: Die Lage wird nicht 
besser. Dem können wir nur zustimmen, denn mit 4 Mio. „Miese“ müssen wir mal 
wieder kräftig auf unsere Ausgleichsrücklage zurückgreifen.  
Das ist das Ergebnis der o. g. Fehlentscheidungen, die wir nicht mitgetragen 
haben und auch nicht mittragen können. Dafür sind in erster Linie die bisherigen 
Mehrheitsfraktionen verantwortlich. 
 
Deshalb lehnen wir den vorgelegten Haushaltsentwurf ab. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.“ 
 
 
Thomas Meschkapowitz, Vorsitzender der Ratsfraktion Embrica: 
 
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Ratskolleginnen und –kolllegen, 
sehr geehrte Damen und Herren,  
 
das Tor in Richtung Haushaltssicherung  ist geöffnet 
Wie in jedem Jahr gibt es an dieser Stelle eine Rede anlässlich der Einbringung 
des Haushaltes, ebenso ist es in diesem Jahr. Lassen sie mich feststellen, Papier 
ist geduldig und die Seiten dieses Haushaltsentwurfes sind es auch. Dennoch 
unterscheidet sich der Haushalt  2016 gravierend von denen, vergangener Jahre. 
Ich habe lange überlegt, wo kritisieren, wo loben. Kritik sollte es geben, denn 4,1 
Millionen Euro aus der Ausgleichsrücklage sind mehr als bedenklich, sie sind 
genau genommen nicht zu vertreten, wenn wir uns die zukünftigen Belastungen 
in den nächsten Jahren ansehen. Wer hier jedoch Kritik erwartet an der Arbeit, 
die gerade im letzten Jahr  in unserer Stadt geleistet wurde, den muss ich 
enttäuschen. 
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Nein, unser Dank gilt der Verwaltung, die mit viel Einsatz und Engagement die 
Asylproblematik gemeistert hat und noch meistert. Auch die Finanzpolitik der 
Stadt Emmerich ist in diesem Jahr als solide zu betrachten. 
  
Sicherlich fehlen nach unseren Maßstäben noch immer kommunale Investitionen 
in erneuerbare Energien und so bleiben auch in diesem Jahr beispielsweise 
wieder viele Dächer städtischer Gebäude in Sachen Solarenergie ungenutzt. 
Aber diese mangelnde Bereitschaft, in Richtung zukunftsweisender 
Energieerzeugung zu investieren, ist hier im Stadtrat leider nicht nur in diesem 
Jahr festzustellen.  
Stattdessen stimmte der von der SPD und CDU dominierte Rat vor einigen 
Jahren der Beteiligung an einem Kohlekraftwerk zu. Diese Entscheidung holte 
uns nun ein und bescherte den Stadtwerken und damit auch der Stadt Emmerich 
ein dickes Minus. Nun, auch wenn man in gutem Glauben handelte, es war die 
falsche Entscheidung. Sie war es finanziell, sie war es aber vor allem aus 
ökologischer Sicht. Vielleicht wäre eine Investition dieser Mittel in 
Photovoltaikanlagen nicht so aussichtsreich gewesen, aber wir hätten eines ganz 
sicher erreicht. Wir hätten den CO2 Gehalt oder besser gesagt den CO2 Ausstoß 
in unserer  Stadt reduziert und das auf Jahre hinaus. 
 
Doch ich komme nun zum eigentlichen Kern meiner Rede. Mit der 
Verabschiedung eines Haushaltes übernehmen wir Verantwortung. Wir erklären 
uns einverstanden und befürworten damit die jährlichen Ausgaben der Stadt, die 
sie in sämtlichen Ressorts tätigt. Man kann Verantwortung übernehmen, man 
muss ihr aber auch gerecht werden. Unsere Fraktion stellte sich dieser Frage und 
wir kamen zu dem Schluss:  Wir können es in diesem Jahr nicht. Wir haben zuvor 
Defizite angeführt, die in  ihrem Gewicht jedoch nicht zur Ablehnung eines 
Haushaltes führen.  
 
Vielmehr ist der eigentliche Grund die Tatsache, dass dieser Haushalt Ausgaben 
beinhaltet, für die die Stadt Emmerich am Rhein keine Verantwortung trägt. Die 
Bundesregierung als auch die Landesregierung, also die CDU und SPD bürden 
der Stadt Emmerich bei der Aufnahme flüchtender Menschen gewaltige Lasten 
auf. Wie bereits erwähnt, wurde bei der organisatorischen Bewältigung dieser 
Aufgabe Hervorragendes geleistet. Hier sollte niemand kritisieren. Die 
Bewältigung  finanzieller Lasten ist aber mit Arbeitsengagement nicht zu 
bewerkstelligen.  
 
Und, das sagen wir bewusst mit Blick auf die CDU und SPD.  Aufgaben der 
Bundes- und Landesregierung lassen sich auf  kommunaler  Ebene und vor allem 
mit kommunalen Finanzmitteln nicht lösen.  
Sicher ist es sehr verlockend, sich einer solchen Methode zu bedienen. Für die 
Stadt Emmerich am Rhein aber, wie auch für alle anderen Kommunen, ist ein 
solches Verhalten der herrschenden Parteien ruinös. 
  
Bitter ist es, wenn in diesem Zusammenhang unser Bundesfinanzminister Herr 
Schäuble stolz verkündet, dass der Bundeshauhalt einen Überschuss von ca. 12 
Milliarden Euro ausgewiesen habe. Mittel, die man den Kommunen hätte 
zukommen lassen müssen. 
Es bleibt dabei: Übertragene Aufgaben werden nicht angemessen durch die 
beiden Gesetzgeber auf Bundes- und Landesebene gegenfinanziert. 
Demzufolge ist der  Haushalt des Jahres 2016 von Ausgaben überschattet, auf 
die die Stadt Emmerich am Rhein keinen Einfluss hat und hier führe ich ein Zitat 
an: 
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Wenn man von den Leuten Pflichten fordert und ihnen keine Rechte zugestehen 
will, muss man sie gut bezahlen. 
Diese Erkenntnis hatte Johann Wolfgang von Goethe bereits vor annähernd 200 
Jahren. 
 
Wir wissen gegenwärtig nicht, wann neue finanzielle Belastungen auf uns zu 
kommen, 
wir wissen nicht, wie hoch in diesem Fall die finanziellen Belastungen sein 
werden 
und wir wissen vor allem nicht, in welchem Maße diese finanziellen Belastungen 
von der Bundes- und Landesregierung refinanziert werden. 
Auf Basis dieser geschilderten Grundlagen ist der Griff auf die 
Ausgleichsrücklage in Höhe von 4,1 Millionen Euro eher eine Annahme als eine 
feste verlässliche Planungsgröße. 
Im Interesse unserer Emmericher  Bürgerinnen und Bürger müssen wir alle 
Anstrengungen unternehmen, um von Bund und Land eine gerechte 
Gegenfinanzierung zu erhalten. 
Mit diesem Haushalt jedoch, wie er sich jetzt darstellt,  stehen wir am Vorabend 
einer Haushaltsicherung. 
Die Fraktion Embrica lehnt den Haushaltsentwurf 2016 der Stadt Emmerich am 
Rhein ab. 
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.“ 
 
 
Ratsmitglied Christoph Kukulies: 
 
„Im Gegensatz zu den Fraktionen möchte ich nur einige Auffälligkeiten bzw. 
Statements zum Haushalt abgeben.  
Ich glaube, dass in diesem Haushalt die Verwaltung, natürlich unter Angaben der 
Fraktionen, das Notwendige machbar gemacht hat. Ein bisschen überrascht bin 
ich über das Gebrüll der CDU, ich sage hier „gut gebrüllt“. Letztendlich ist sie für 
die Lage, in der sie eine Überschuldung und Haushaltssicherung in die Zukunft 
malt,  mit zuständig. Hat sie doch die letzten Haushalte mit getragen und so ein 
Haushaltsjahr fängt ja nicht direkt bei null an. Natürlich unterstütze ich die 
Anträge  der CDU und damit wurde ja auch einiges auf den Haushalt drauf 
gesattelt , aber die Aussage – man wird unsere Handschrift erkennen – da hätte 
ich mir schon Finanzierungsvorschläge, oder sogar wie die Zukunft nach vorne 
zeigt, gewünscht, dass man sogar Sparvorschläge macht und nicht nur sagt, was 
nicht geht, und auf den Haushalt draufsattelt.  
Ich glaube, dass wir unseren Schulstandort würdig geworden sind. Wir haben 
dort Investitionen getätigt und sehen  auch da, dass das Beste zu machen ist, 
nicht ganz nach meiner Prioritätenliste desto trotz glaube ich, dass wir da, mit 
dem was getan wird, gut zu Rande kommen.  
Zu den Personalkosten ist zu sagen, auch da wurde so bisschen draufgehauen. 
Ich glaube, dass die Kommunen und Dienstleister sich mittlerweile den eigenen 
Ast absägen. Auch da ist kein Sparpotential mehr.  
Vielleicht kann man mit der einen oder anderen Positionierung nicht ganz 
zufrieden sein. Letztendlich glaube ich aber, dass wir am Personalschlüssel – 
und da denke ich – nach oben was tun müssen. In dieser Lage müssen wir nicht 
nur sehen, dass wir die Ströme gut unterbringen, dass der soziale Friede 
gesichert ist, sondern wir werden auch irgendwann Personal benötigen, um die 
Leute zu integrieren oder die Rückführung zu organisieren.  
Von daher glaube ich auch, dass wir auf Augenmaß gehandelt haben und auch  
weiter mit Augenmaß handeln müssen. 
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Des Weiteren glaube ich, dass wir – und da ist auch der vorige Bürgermeister 
anzusprechen, in der Asylproblematik vorbildlich handeln. Auch mit der 
Unterbringung. Es ist so, an meinem Dienstort in Essen, wenn  man mal die 
Presse der NRZ vom gestrigen Tag gelesen hat, in Essen, da sieht es ganz 
anders aus. Dort werden Menschen in nicht gerade menschenwürdigen 
Unterkünften untergebracht, sondern in Massenunterkünften bis zu 400 Leuten. 
Und das gefährdet stark den sozialen Frieden. Nicht nur in den Unterkünften 
sondern auch in den Lokalitäten. Demnach kann ich eigentlich dem Haushalt 
zustimmen. Hervorheben möchte ich auch noch an die freiwilligen Leistungen 
gegangen sind, sondern auch durch die Anträge der CDU noch ein bisschen 
aufgesattelt haben  so dass also Vereine und Ehrenamtler da auch zu Rande 
kommen. 
Demnach bedanke ich bei der Verwaltung  für die Arbeit und kann dem Haushalt 
zustimmen.“ 
 
Der Vorsitzende lässt über die vorliegenden Anträge gemäß Vorlage zu 
beschließen, abstimmen.  
 
Beschlussvorschlag 

Der Rat beschließt 

 
1. die nachfolgende Haushaltssatzung der Stadt Emmerich am Rhein für 

das Haushaltsjahr 2016 mit Haushaltsplan und Anlagen: 
 

Haushaltssatzung 
der Stadt Emmerich am Rhein 

für das Haushaltsjahr 2016 
 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zu-
letzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Beschleunigung der Aufstellung 
kommunaler Gesamtabschlüsse und zur Änderung kommunalverfassungsrechtli-
cher Vorschriften vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496), hat der Rat der Stadt 
Emmerich am Rhein mit Beschluss vom 16.02.2016 olgende Haushaltssatzung 
erlassen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, der die für die Erfüllung der Auf-
gaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden 
Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlun-
gen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird  
 
im Ergebnisplan mit  
 Gesamtbetrag der Erträge auf                                                   64.854.194 EUR 
 Gesamtbetrag der Aufwendungen auf                                       68.936.082 EUR 
 
im Finanzplan mit  
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender  
     Verwaltungstätigkeit auf                                                            60.263.718 EUR 
 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender  
     Verwaltungstätigkeit auf                                                            63.226.436 EUR 
 



41 

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der  
Investitionstätigkeit auf                                                                     6.197.915 EUR 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der 
Investitionstätigkeit auf                                                                   10.139.865 EUR 
 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der 
 Finanzierungstätigkeit auf                                                               3.899.000 EUR 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der  
Finanzierungstätigkeit auf                                                                1.387.246 EUR 
 
festgesetzt.  
 
 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, 
wird auf        3.899.000 EUR 
festgesetzt.  
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von In-
vestitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist,  
wird auf                                                              2.885.000 EUR 
festgesetzt. 
 

§ 4 
  
Die Verringerung der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahres-
ergebnisses wird auf          4.081.888 EUR  
festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genom-
men werden dürfen, wird auf                          25.000.000 EUR  
festgesetzt. 
 

§ 6 

 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind durch die Hebesatzsatzung vom 
17. Dezember 2014 wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
 (Grundsteuer A) auf       220 v.H 
1.2 für die Grundstücke 
 (Grundsteuer B) auf       440 v.H 
 
2. Gewerbesteuer auf       425 v.H. 
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§ 7 
 

entfällt 
 

§ 8 
 
Der Kämmerer entscheidet über die Leistung von über- und außerplanmäßigen 
Aufwendungen und Auszahlungen. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen 
und Auszahlungen ab 50.000 EUR im Einzelfall bedürfen der vorherigen Zustim-
mung des Rates der Stadt nach § 83 Abs. 2 GO NRW. Kalkulatorische Kosten, 
Rückstellungen, Innere Verrechnungen, bilanzielle Abschreibungen sowie außer- 
und überplanmäßige Tilgungen und Kreditumschuldungen bleiben hiervon unbe-
rührt und gelten unabhängig von ihrer Höhe als genehmigt.  
 
Die Grenze erheblicher Abweichungen i.S. v. § 81 Abs. 2 Ziffer 1 und 2 GO NRW 
wird auf 2.000.000 EUR festgesetzt. 
 
Die Geringfügigkeit von Investitionen i.S. v. § 81 Abs. 3 Ziffer 1 GO NRW wird auf 
2.000.000 EUR festgesetzt. 
 
Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen ab 50.000 EUR gel-
ten gem. § 85 Abs. 1 GO NRW i.V.m. § 83 Abs. 2 GO NRW als erheblich und 
bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates. 
 
Die Grenze der wesentlichen Investitionen gem. § 14 Abs. 1 GemHVO NRW wird 
auf 30.000 EUR festgesetzt. 
 

§ 9 
 
Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke "künftig umzuwandeln" (ku) und "künftig 
wegfallend" (kw) werden bei Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaber/innen 
aus diesen Stellen wirksam. 

 

 

2. den Stellenplan 2016 
 
Stimmen dafür 25  Stimmen dagegen 10  Enthaltungen 0   
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23. Mitteilungen und Anfragen 
  

Es liegen weder Mitteilungen noch Anfragen vor.  
  

 
24. Einwohnerfragestunde 
  

Anfragen seitens der Einwohner werden nicht gestellt.  
 
 
 
  

Der Vorsitzende schließt den öffentlichen Teil der Sitzung um 18:40  Uhr, nachdem keine 
weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen. 
 
 
 
 
 
 
46446 Emmerich am Rhein, den 29. Februar 2016 
 
 
 
Peter Hinze  
Vorsitzender 
 
 
 
 
 
Marita Evers 
Schriftführer/in 
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